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geredt Md gethan Worden. Wie konnte übrigens das
Volk, welches durch die Resolution frei geworden,
eine Enkschadniß von denjenigen annehmen), die an
deren Beschleunigung gearbeitet haben.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident dcS vollziehenden Direktoriums,

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums der Generalsec.,
M o u s s o n.

Gesezgebnng.
Grosser Rath, sc>. November.

(Fortsetzung.)
Custor findet den Paragraph besonders We-

gen der Phrase undeutlich, »vor den ehemaligen
Untergerichten und Stadtrathen befohlen und in
Uebung waren," weil dadurch Ungleichheiten euts
stünden, die in unsrer R p.-à ik nicht mehr statt ha-
be» sollen, und daher fodert er Durchstreichung
dieser Worte. Koch vertheidigt den Paragraph gegen
Anöcrwerth, weil cs erst bei Fortsetzung der Rechts-
form um Bestimmung der Formen bei Verschreiben!
gen und ähnlichen gerichtlichen Sachen zu taun seyn
wird, und hier nur von den Mumsipaiiraten die Rede
ist. Auch Cnstors Bemerkungen kann er ans gleichem
Grund nicht beistimmen, denn erst wenn wir ein all-
gemeines Gesezbucy haben, können wir gleichförmige
Formen haben, bis denn aber müssen wir die Muni-
i'.palicàn in die Steile der ehemaligen Untergerichte
uns Stadträthe setzen, daher stimmt er ganz dem Z

bei, welcher unverändert angenommen wird.
Z 6i. Tro sch will einen neuen §, der bestimmt,

welcher richterlichen Gewalt die kleinen Rechtshändci
besonders über Güter, Märchen u: d. gl. zukommen
sollen?

Billete r unterstüzt Trosch und will diese Ge-
walt den Munizipalitäten übergeben.

M i chel fodert Tagesordnung, weil wir ans den
Mmnzipaliraten nicht eine neue richterliche Instanz
machen wollen. Man geht zur Tagesordnung und
nimmt den § unverändert an.

§ 62. Eapani steht diesen § als viel zu will-
kuhrnch und oliqarchisch an, und will noch beifügen,
wann der Munizipaibeamte noch einen andern glaub-
würdigen Zeugen bei sich hat Custor kommt auf
die Vogcsachen zurük, die er hier einschalten will.
Bourgeois unterstâzt den §, weil man sonst allen
Voiizeid.amten und Nachtwächtern einige Bürger «!s
Zeugen zugeben müßte. Carmintran stimmt C«-
Van! bei .und fodert Ourchstceechung dieses K. Pel
leg ri ni sieht diesen § als dem Naturrecht zuwider

weil diesem zufolge, wann einer bejaht «nd ein

anderer verneint, nicht einer der beiden, sondern ei«
dritter zu entscheiden hat, er stimmt also C-rpani bei.
Cartier stimmt Cspani bei, weil er nie einem V?cn5
scheu allein soviel Recht auf andere seiner Mitbmgp
geben will. H über untcrstüzt den K, weil hier nicht
von wichtigen, sondern von bloßen kleinen Poiizeivî-
gehen die Rede ist, und man den öffentlichen Beau»
ten immer eine» besondern Glauben bcimessen soll,
und den Gesellschaftsstand nicht nach dem Naturstand
beurtheilen kann. Michel stimmt Hub.rn bei- weil
sonst auch alle Baunwarten von Zeugen müßten be?
giertet werden. Koch stimmt zum §, weil sonst alle
Schurken und Schwärmer gutes Spiel in unsrer Rc«
publik bekämen. Der § wird angenommen.

§ 6z. Koch will allenfalls hier noch zur Berue
higmig derjenigen Mitglieder, welche über den von»
gen K ängstlich waren, beifügen, daß wann der Auge»
klagte die bc-cugke Thatsache lauanet, der Beamte
einen E>d abzulegen verpflichtet werden kann. Care
m in trau fodert Durchstrcichunq des §. Capani
sagt, noch nie sey von einer geftzgebenden Versamm»
iung ein solches Gesez gemacht worden, welches wider
alle Rechte und Freiheiten der Menschen lst; er fodert
ayo Durchstreichung des K und Znrüknahme des vor»
qen schon beschloßnen §. Huber unterstüzt ganz den
§, er will Kochs Znsaz als ganz überflüssig nicht ani
nehmen, und begehrt einzig die Abänderung der lez^
ken Worte des Z, »durch die die Thatsache feflgesejt
ist, statt genugsam erwiesen ist." Dieser lezte Antrag
Wird angenommen.

Da der Beschluß über die Strafe der Einstellung
des Bürgerrechts vom Senat wegen fehlerhafter Re<
daktion zurükgewirsen wird, so wird die Verbesserung
derselben dem Bureau übergeben.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaftî

Das Vollzielumgsdirektorii'.m der einen nnd
nntheilbà'n helvetischen Republik an den
grossen Rath des gesezgede»den Corps»

Burger Gesezgeberi
Das Direktorium will von neuem euere Aufmerkt-

samkeit auf Gegenstande heften, auf die es selbige
schon geführt hat.

Die Resolution hak grosse Mißbrauche abgeschaft
aber sie hat einen derselben legnnstiget, der, wie auch
ihr dafür halten werdet, mit den Grundsätzen der kon?
stitutionellen Freiheit unvertraglich ist; dieses ist die
Langsamkeit des Rechtsganges und besonders der pein-
lichen Prozeßform. Der Bürger der unschuldig beklagt
ist, hat nicht mehr die Gewißheit, die Last oes Vers»

dachtes länger tragen zu müssen, als dessen U iter'u«
chung und Beleuchtung Zeit erfoderk; der Verbrecher,
den das Geft; erreicht, sieht in der Verlängerung sew
»er Gefangenschaft eine Erschwerung der ihm bevvy?



stehenden Strafe nnb fie wird für desselben desto
grausamer, da diese Verzögerung demselben etwelche
Hoffnung zu schöpfen erlaubet. Ueberhaupt ist der
Rechtsgang langsam; die Formen desselben find durch
die unausweichlichen Folgen der in allen Grundlagen
der Konstitution bewirkten Veränderung schwankend
geworden, jeden Tag zeigt sich ein Zweifel aufzulösen
oder irgend eine Schwierigkeit zu heben; man tappet
im Finstern umher, anstatt vorwärts zu gehen; mir
einem Wort, es ist ein organisierendes Gesez über
die gerichtlichen Gewalten höchst nothwendig und
bevor dasselbe erscheint, hat die Revolution kein Ende.

Diese hat eine M.nge verschiedener Interessen am
.gegriffen, sie hat viele Rechte zerstört und andere
hervorgebracht und dadurch selbst eine Menge streitig
g er Falle erzeuget. Die Männer, welche sich durch
die Bekleidung irgend eines Amtes das Recht erwor-
ben hatten entstehende Zwißigkeittn zu schlichten und
diejenigen von einem minderen Belang gänzlich abzu-
thun, wissen daß sie gegenwärtig unter einer Regie-
rungsfsrm leben, die keine widerrechtliche Anmaßun-
gen duldet; mehrere haben das Zutrauen verloren.
Indessen werden alle Streitigkeiten vor die Gerichte
gezogen, weil keine Ausgkeichungsmittel vorhanden
pnd; die Burger gerathen unter und gegen einander
in den Zustand des Krieges, weil das Gesez. nicht
Frieden gebietet.

Kurz, es ist si°r die sintere Ruhe und Glükseligkeit
der Bürger höchst nothwendig, daß ein organisierendes
Konstiturionbgesez, ein Zutrauen erregendes Richteramt
anordne, dessen wohlthatige Verrichtungen der rich ter-
liehen Gewalt vorgehen und der Ausübung derselben
zuvorkommen würden.

Das Direktorium ladet euch ein, Bürger Gesez-
gober, diese Berathung in encrer Klugheit zu erwägen
»nd ungesäumt über diesen Gegenstand abzusprechen»

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Laharpe.,
^ Im Namen des Direktoriums der Gen, See.

M ousso n.

Snter verlangt Nerweismlg dieser Botschaft an
die Criminalprozeß-Commission und daß mau festsetze,

dag jeder Angeklagte inner 24 Gründen vor seinen ge-t
horst en Richter gewiesen werde. Koch begreift diese

Bor chaft nicht ganz, indem das Direktorium durch
dieselbe auffodert die wichtigsten Gegenstande der Ge-

s;zgt,mmg sogleich zu bestimmen, uns Lwilgeftjgcb.mg,
G'nninaches.t ebnng, Friedeiisrichtcr u. ft w. ganz
chchr durch emmwer gemengt sind;, er stimmt zur Ver-
Weisung au die Criminak-eedts- Commission. Cartier
wünscht, das die EriminalprozetzI CommMon ftwig
und ausfa.i.essend über diesen Gegensand artesse;
er fodert aber Verwcczâg dieser Beischaft an die

ZricdenstichcercontNiksion. HLber sieht die Botschaft

als eine allgemeine Einladung über diese Gegenstände
zu arbeiten an, und «vincscht, daß alle Commissionen,
die über diese verschiednen Gegenstände niedergesezt
sind, ihre Arbeiten beschleunigen. Zimmer mann
stimmt Koch bei, und erklärt, daß er noch keine ver-
worrnere Votschaft vom Direktorium horte als diese;
er glaubt, da alle Commissionen bestmöglichst arbeiten,
so könne man die Sache bei der bloßen Vorlesung be-
wenden lassen. Weber will das Direktorium ein!«
den darauf zu wachen, daß bei den Distriktsgerichten
Personen angestellt werden, die mit dein Criminal-
prozeßgans bekannt sind; und da der Obergerichts-
Hof zu,viel Geschäfte auf dem Hals hat, so will er
die Gefangnen gegen Bürgschaft nach Haus lassen.
Bourgeois stimmt Koch bei und wünscht, daß die
Commission in 4 Tagen ein Gutachten vorlege, ob es
nicht gut ware provisorisch einen Criminaleoder einer
der benachbarten Nationen anzunehmen. A k er ni an»
folgt und will, daß auch aufgeklarte Bürger ausser
unsrer Versammlung zur Theilnahme an unsren Com-
missionalarbciten eingeladen werden. Die Botschaft
wird der Criminalcommission übergeben.

Das Direktorium bemerkt, daß das Gesez vom
2Z. Wrill über die Schulden der alten Regierungen
unbestimmt lasse, was unter reelltmaßigc» Scynlden
derselben zu verstehen sey, und foderk daher, daß die
bestimnuen Kennzeichen hierüber angegeben, besonders
aber ülwr diejenigen Schulden entschieden werde, wel-
che zu Hinrcrircibnng der Befreiung des Volks und
Annähn« der neuen Konstitution gemacht wurden.

H ub.er fodert, daß diese wichtige Botschaft einer
eigens hierzu 1 ieöerzusetzenden Commission zur Unter-
snchung übergeben werde. Custvr will ohne Ansehen
der Personen, richten und in solchen Sachen den Staat
als eine Priva.person ansehen r er stimmt übrigens Hu-
bcon bei. Carmintran folgt und fodcrt eme Ko-n-
mission von Mitgliedern. Euter folgt, obgleich
er glaubt es werde nicht schwierig seyn die Recht-
Mäßigkeit einer Schuld zu bestimmen. Der Antrag wird
angenommen und in die Commission geocdnet; Z i m-
m ermann, Capaui, S nier, Michel und Bour-
gc 0 « s.

Nachmittagssitznng. '

Das Direktorium übersendet eine Schrift von den

Bürgern von Freiburg, welche feierlich protestieren
wider die Beschuldigungen der Nichtgemcmdgcnosscn
von Freiburg, weiche dieselben den gesezgebtàn Ra-
then vorgelegt haben. Car.mintran rechtfertigt Re
Gemeinde- Freiburg und sich selbst gegen die schon ft-u-
her eingekommnen Beschuldigungen- der Nichtgcmciuds--
genössest, und glm.bt aber man könne zur Tw-.-esvâ
ncmg gehen. Custor fodert eine Commission mr die
falsche Thatsachen, die so oft den Rachen mitgetheilt
werten. Man geht zur-Tagesordnung.

Die Gemeinden Ober- und Riederormon im Di-
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KM Aigle fodern durch Abgeordnete rüWndigcn Sold
für die Kric„sd.e»sie, welche sie ihrer Pflicht gemäß
der ehevorigen Regierung geleistet haben. Bourgeois
fsdert Vertagung und Nàkweisimg au die über das
allgemeine dieses Gegenstandes niedergesez e Commis-
sion und begehrt die Ehre der Sitzung für die Bitt-
steller. Die Ehre der Sitzung wird gestattet. Des-
loes stimmt Bourgeois bei. H über stimmt auch
bei, obgleich er findet diese Bittschrift würde eher einer
Commission zngehören, die aus Hallcr, Steiger, Weiß
und solchen Herren bestühnde. A k e r m a nn unterMze
auch den Antrag, doch wünschte er eher Verweisung
an das Direktorium, weil er Host es werde keine

Schwierigkeit leiden, daß diese Bürger für ihre Pflicht-
erfüliung billigermaßen bezahlt werden. Carrard
sagt, es ist wahr die Bürger von -Ormon trugen die
Waffen wider Frankreich für Bern, aber sie thaten es
aus Pflichtgefühl, und nun erkennen fie ihre Pflicht
gegen die Republik, und immer wird man sie als treue
Söhne derselben kennen! ich stimme Bourgeois Antrag
bei. Die Bittschrift wird der Commission zugewiesen.

F. I. Barth von Willisau fodcrt Entschädigung
für die Aufhebung der Ehehasten, durch die er zu
grossen Schaden kömmt. Hecht fodert Verweisung
an die Mühlen- und Wasserwerkkommission. Aker-
mann denkt, da dieser Bittsteller gleich noch von
seinen Mühlwerken Gebrauch machen könne, so könne
man zur Tagesordnung gehen. Schlumpf folgt
Hecht. Lap ani fodert Tagesordnung. Kühn fodert
Verweisung an die Ehehaftencommisslon. Michel
stimmt Kühn bei. Capani beharret. Hecht stimmt
nun Kühn bei. Bourgeois folgt Capani, weil all-
gemeine Gewerbsfteiheit erklärt und die Ehehaftenbo-
denzinse aufgehoben worden sind. Zimmerman»
stimmt Kuh» bei, welchem auch Guter folgt, und
dessen Antrag angenommen wird.

P. Iolet von Freiburg erneuert sein Begehren
den B. Brünishol; erben zu können, weil dessen
unehelicher Sohn nicht erben könne laut den alten
Gesetzen, und begehrt vor Gericht gehen zu dürfen.
Man geht zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Arroua im Kanton Lugano klagt,
daß einige Bürger durch Garne auf Wildpret Jagd
machen. Auf Zimmer manns Antrag wird die
Bittschrift der Jagdkommission zugewiesen.

Die Gemeinde Vira im Kanton Lugano klagt,
daß die Zehendpflichcineu sich vom Zehenden loskaufe»
muffen. Ans Pellegrinis Aurrag geht mau zur
Tagesordnung.

Grosser Rath, 21. November.
Präsident.' S ecr etan.

Cartier legt eine verbesserte Redaktion des Be-
schlaffes über Emstàng des G.'meindSdürgerrechts

welche sogleich angenommen wird.

Legler fsdert für Weber acht Tage Urlaub, «eî<
cher gesiatcek wird.

Ackermann erneuert seinen Antrag, baß auch
Burger die nicht in der Gesizgcbung sind, gegen gute
Bezahlung zu den KommWonalarbeiten "zuaezoge»
werden, und daß die Kommissionen. die Präsidenten
derselben ausgenommen, dem Alphabet nach ans der
ganzen Versammlung genommen werden, damit nicht
einzelne Mitglieder m dreißig und mehrere Kommis«
flonen geordnet werden, wahrend dem andere Mit-
glieder gar keine Kommissionen habe» Diese Motion
wird dem- Reglement gemäß aufs Bureau gelegt.

Die Beratung des Munizipaîitatsgutachtms wird
fortgesczt. (S. Republikaner I. p. 45z.)

§. 64, An der werth findet die Stelle eines
Munizipalprocurators überflüssig, und will also de«
§ auslassen, weil die Munizipaibeamten die Geschäft«
die dieser Stelle bestimmt sind, der Ordnung nach
verrichten können. Custor stimmt bei. Cartier
vertheidigt den K, weil das Gesez selbst über die Er,
uennung jedes Beamten zu bestimmen hat. Schlumpf
stimmt ganz Anderwerth bei, Carrard glaubt, d»
man die Nothwendigkeit dieser Verrichtungen, und
also auch dieser Stelle einsehe, und doch kaum begeh-
ren könne, daß außer der Munizipalität noch eine
besondere Stelle hierzu errichtet werde, so sey auch
der § selbst befriedigend. weil er ja keineswegs vew
biete, daß die Munizipaibeamten der Reihe nach dieses
Amt versehen: sollte man aber hierüber eine nähere
Bestimmung wünschen, so will er Anderwerths Gea
danken hierüber beistimmen. Anderwerth will de«
Z unter Bedingung der vorgeschlagnen Abänderung an?
nehmen, jedoch will er das Wort M-mizipalprokuratoc
auslasten; er glaubt jedoch, der K sollte ausgelassen,
und dagegen in dem folgenden K bestimmt werden,
daß ein Mitglied der Munizipalität diese Verrichtung
gen auf sich habe. De loes folgt Carrard, will aber
dieser Beamtung doch einen Namen geben. Der ss

wird unverändert beibehalte».
§ 65. Carmintcan findet den § undeutlich,

weil die noch unerfahrnen Richter leicht die Anklagt
schon als erwiesen ansehen könnten, er will daher
noch bestimmen, daß der Beklagte sich vertheidige»
könne. Carrard sagt, es sey hier nicht von Ver?
brechen, sondern-von kleinen Polizeivergehen die Rede,
jedoch um ai'e Mißverständnisse aufzuheben, tragt er
darauf an, hier die gleiche Nesakrion'sverbesserung vor?
zunehmen, - welche bei dem § öz statt hatte. Dieser
Anrrag -wird, so wie auch der folgende H angenommen.

F 67. Jo mi ni will diese Geldbußen so wie bis?
dahin den Armen zusprechen. Anderwerth wider-
sezk sich der Abänderung, weil die Armen nicht durch
Vergebungen sotten erhalten werden. Der K wird,
so wie die 3 folgenden unabgcimdcrc angenommen.

von
K 71. Carraro gbwr-., sei dce'kleinen Anzahl
Munizipalitatöbeamlen fc? dieser Z nicht immer



anwendbar, daher fodert er dessen Auslassung. C a r-
tier will den § beibehalten. Cnstor unterstüzt den
§. Marcacci folgt Carrard, dessen Antrag augc-
nommen wird.

§ 72. Akermann will diesen § als überflüssig
auslassen. Der § wird durchgestrichen. Die 2 soll
genden §§ werden unverändert angeitbmmen.

§ 75. Schluinpf will das Wort: absetzen a:n
Ende des § in abändern umschaßvn. Cartier
folgt und fodert nähere Bestlttimung der lezten Phrase
Des §. durch Ausstreichnng der Worte: oder anderer
obern Gewalten. Hub er will das Wort: Erkaniit-
« isse in B eschlüsse umändern. Hüter folgt und
will 'hier der Verwàmgskammern nicht erivahnen,
weil die Munizipalitäten unabhängig von diesen seyn
sollen. H ü b er vertheidigt den K gegen Gütern.
Se eretan folgt Hubern, weil die Munizipalitäten
nicht zu souverainen Vcrsanimlungcn gemacht werden
können und unter den Verwaltungskammern stehen
sollen. Guter beharret, weil die Munizipalitäten
doch nicht Gesetze machen können/ wenn sie schon nicht
unter den Vcrwaltungskammcm stehen. Carrard
stimmt Gecretan und Hubern bei. Guter zieht sei-
nen Antrag zuriik, weil man ihn nicht versteht. Der
5 wird wit Schlumpfs, Cartiers und Hubers
àdaktionsverbesserungen angenommen.

§ 76. Gchlumpf will bestimmen/ daß mehr
als di) Hälfte und in ungradcr Zahl Beamte fur die
Berathungen vorhanden seyn müssen. Akermann
stimmt Gchlumpf bei und will auch hier statt dem
Wort: Erkanntuiß, das Wort: Beschluß setzein

Kühn vertheidigt den § gegen Gchlumpf. Der K

wird mit Akermanns leztererVerbesserung angenommen.
§ 77. Ech lumps kann dem § nicht beistimmen,

weil die Unterstatthaltcr und Agenten nicht immer sehr
beliebt sind, und die vom Volk gewählten Beamten
nicht den Rcgierungsagcnten unterworfen seyn sollen.
Eu st or stimmt Gchlumpf bei. Koch vertheidigt den

K, weil wir nach dem Geiste der Konstitution Gesetze

machen sollen; diese fodert nun, daß der Regierungs-
statthalrer die Verwaltungskammem beaufsichtige, und
das gleiche soll auch bei den untergeordneten Polizei-
stellen statt haben, denn die Munizipalitäten sind ei-

gentlich untergeordnete kleine Venvaltungskammern,
die oberste Verwaltungskammer ist nun der Aufsicht
der Rcgierungsstaithalter unterworfen, wie sollten
dann die ihr untergeordneten Stellen der Aufsicht der

vollziehenden Gewalt entzogen werden können? Erbe-
harret auf dem §. H über sagt, wenn unsre Verfaß
sung weise ist, so ist auch dieser § weise und wann
wir dewelben auch auslassen würden, so hat doch die

Regierung, der Konstitution zufölge, das Recht, den

Agenten diesen Austrag zu geben, und daher begehre
ich einzig, daß statt des Worts müssen beiwohnen,
können beiwohnen, gesezt werde. Der § wird mit
dieser Verbesserung angenommen.
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§ 78. Akermann fodert eine kleine Redaktions-
Verbesserung, welche Zimmrmann als unbedeutend
verwirft. Der H wird angenommen.

§ 79- Cartier fodert Durchstreichung des §,
weil er nicht weiß, wozu ein zweircr Eid dienen soll.
Hecht stimmt Cartier ganz bei. Jacquier folgt.
Ficrz fodert Beibehaltung des §, weil diese Beam-
ten besondere Pflichten auf sich haben, und also auch
einen besondern Cid ablegen sollen.

Koch vertheidigt ebenfalls den §, weil durch
diese besondere Beeidigung diese Beamten desto mehr
Zutrauen beim Volk erhalten, welches der Beeidigung
seiner Beamten gewohnt ist. A k e r m a nn fodcrtauch
die Beeidigung, will sie aber durch die U-terstatthal-
ter aufnehmen lassen. Kühn stimmt ganz Akermann
bei, will aber einen besondern, nicht den Burgereid
schwören lassen. Billeter stimmt Cartier bei, weil
wir die Munizipalbeamten schon zu sehr herabgewur-
digt haben. Egg v. Elliken stimmt ebenfalls wider
den Eid, weil die hohem Autoritäten auch nicht be-
eidigt werden. Gchlumpf stimmt Akermann bei.
5koch beharret, weil jezt von Organisierung der um
tern Gewalten die Rede ist, und er Host einst werde
auch die Beeidigung bei den obern Gewalten statt ha-
den : er stimmt übrigens Gchlumpf bei. Bourgeois
will ohne jede Abänderung den § annehmen, weil
durch Akermanns Antrag die Agenten herabgewürdigt
würden, und wir diese in Ansehen zu dringen suchen
sollen. Wydcr folgt Cartier. G e y u 0 ; stimmt
Kühn bei. Ander werth folgt Akermann, dessen

Antrag angenommen wird.
§ 8<z. Guter will nicht den gleichen Eid zwei-

mal schworen lassen, und will also diesen Eid in
einen besondern Amtseid umändern. Kühn folgt und
schlägt eine allgemeine Amtseidesformel vor, welch«
angenommen wird.

§ 8r. wird angenommen.
§ 82. Lacoste will den h abändern und bestim-

men, oaß die Munizipalitäten dest obern Gewalren
unterworfen seien. S u t e r m.tcrstüzt den §. Del 0 es
will diese Aufhebung der Beschlüsse der Munizipalitä-
ten unter die Bedingung bringen, wann sie den Ge-
setzen zuwider sind. Koch vertheidigt den § gegen
Lacoste, weil durch seinen Antrag die Munizipalitäten
zu sehr eingeschränkt würden und gegen Delves, weil
hier nicht von Gssesen, sondern von Verwaltungen
die Rede ist. D el 0 es will nun diesen S unter die
Bedingung des 75 § bringen. Bourgeois unter-
stüzt den §, will aber nur sagen, stehen unter
Aufsicht, statt sind derselben unterworfen.
Dieser Antrag wird angenommen.

Da der zweite Abschnitt des Munizipalbeschlusses
vom Genac verworfen ist, so wird er der Commission
zu neuer Bearbeitung zugewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Präsident: Eccretan,
(Beschluß.)

Das Direktorium fodert für den Minister des

Innern 50000 Franken für Unterstützung der durch die
Truppen zu sehr belasteten Gemeinden. Koch foderr
Genehmigung mit Dring!ichkeitserkicwung. Deloes
folgt, weil einige Gemeinden durch die Truppenmàr:
sehe in die äusserste Armuth gestürzt worden sind.

Kochs Antrag wird einmüthig angenommen.
Die Versammlung bildet sich in ein geheimes

Commitü.

Grosser Rath, 22. November.
Präsident:-Se er et an.

Die Fortsetzung desMunizipalitatsgutachtens wird
in Berathung genommen (sieht Republ. l. P. 454-?
und der gz § desselben sogleich genehmigt.

§ 84. Akermann will nicht, daß die Verwüst
tnngskammern hiebei etwas zu ermassgen haben, sow
dem daß im Fall einer Zwistigkcit die Gerichte ent:
scheiden.

Deloes vertheidigt den §, weil die Verweist
tnngskammern die natürlichen Richter solcher-Gegen:
stände sind.

Michel unterstüzt Akermanns Ankrag.
Secretan begreift nicht, warum man die Ver:

waltnngskammern, welche die u gemeine Kantonspo:
lizci unter sich haben, nicht zu Oberaissseher» der un:
tergeordnctcn Polizciverwaltcr, der Munizipalbcaniten
machen und dagegen über jede Cw-oierchw-t, die sich

zwischen Gemeinden und den Mnnizipalicàten erhebt,
à Prozess entstehen lassen 'wellst; er begreift nicht,
wie man auf solche Art die Republik organisieren
könne und beharret auf dem §.

Akermann beharret auf seinen Einwendungen,
weil der § mir die 7 oder 8-Städte Hclaetkens bezà
stiSè.und dagegen CoooDorfer ìu den grosicu Narhch.il
steio-t; st hoch will ,-r iezr ."m-ss-i.'cht-m. dahinab-
in.cm, dass scichc Slreitigc.ttcn erst von der- Sê>

meinde beurtheilt und erst nachher den Verwaltung^
kammern vorgetragen werden. L a co st e vertheidigt
das Gutachten.

Carrard vertheidigt den §, weil, die Prozeßko:
kostm, wenn man solche Streitigkeiten zu Prozessen
mache!? wollte, immer auf die Gemeinden zurickfallen,
und also statt die Dörfer zu begünstigen, d..'selben
unterdrücken würden; zugleich bemerkt er noch, daß
Akermanns leztcre Meinung den? z gemäß sey, wem;
man zugleich auf den 112 L. Rüksicht nimmt, und nicht
einzelne Einwendungen mache, ohne das Ganze im
ringe zu haben. '

Michel erklärt, daß er den § nicht, verstanden
habe und nun demselben beistimme. Akermann be:
harret auf sein N leztcrn Antrag. Der Z wird under:
ändert angenourmen, so wie auch der folgende §.

§ 8b. Guter sagt, was du nicht willst, deß
dir geschehe, das thue auch andern nicht! wenn die
Erfüllung von solchen Bürgerpflichten an sich selbst
eine so ehrenvolle Belohnung ist, warum haben, wir
uns dann ein sb niedliches Bcsoldchen gemacht; er so:
dert also auch für diese Beamtung eine Besoldung.

Pen chaud stimmt Gütern bei, weil sonst die
Reichen zu viel und beinahe aussclllicsscnden Einfluß
in den Gemeinden erhielten; er will aber, dass die
Gemeinden selbst die Munizipalbeantten nach ihrem
Belieben besolden. S chlnmpf stimmt dmS-a s
Penchaud bei. Carmintran stimmt den beiden-w:
fallnen Meinungen bei. Carra rd fodert Ar.erkà
nung des Grundsatzes einer Besoldung und Rükw S

lsang an d e Commission fur Verfertigung einer zwei:
jmassigen Redaktion. Billeter w'derstzt sc'g-

'Carrards Antrag und stimmt Penchaud best Gar«
rard beharret auf seinem Antrag, welchem àdcr"
beistimmt, der aber ndcki fodert, daß wenn wan

?Pen.harchs Grundsaz annehmen wolle, mcm -auch noch
bestimme, daß diese Besoldungen von den GemcmSa
selbst bezahlt werden, Akermann siim'ntt in u-en

Grunds, tzeu Hvbern bei, glaubt aberfdie Sacre s'y
so einfach-, daß hierüber-kein« Commisssnalvorberri:
timq derselben nöthig sey. Carra rd beikarret neuer

.diugs auf der Verweisung an die Commission, weil
den Giu-c.nce!« auch dw Forme., verschreiben

^
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muß, wie sie diese Bestimmungen machen sollen, in-!,Diese Abänderung wird, so wie auch der folgende z
dem sonst in denselben die grvsien Schwierigkeiten ent-Iangenommen.

" s e ta «stimmt der Vmveisimg a» die § 92. Gchlumpf will diesen § ausstreichen,
Conimission bu, öemlben^jyril die conflituirten Autoritäten bei diesen Prvatgü-d>e Grundsai.e, nach oenen ne ,u aroctten hssbe, vor^^g^^orgungen nichts zu thun haben. Su ter unter-
allem aus bestimmen, weil bis jezt keineê<ine Ml:nizipa-^^zt den jj der öffentlichen Ruhewegen. Koch stimmt
litatsseckel vorhanden waren, ^usderwn^dwseBewlP^ Eutern bei, weil eben die Privatintcressen leicht die

- z.,vcpfe erhitzen. Kühn findet den 5 unausführbar,
UV4000 bürgern ve-^^z einige Gemeinden verschiedene Gemeindgüter ha-
lcoe Gcgcnftan'.e ve--^^^ und bei den verschiedenen Versammlungen ihrer

düngen gezogen werden können, und weil die grossenj
Gemeinden, die vielleicht aus 3 bis4ooc>
stehen, sich nicht so leicht über solche

rathen kennen. ^mmt Carrard ganz Theilhaber nicht ein Agent sich zu gleicher Zest einfin.
Deloe.> stimmt,Secrew.n bu, und glaubt, va dw ^ ,vill daher bestimmen, daß diese Agen-
UwerîawmlnMî.^^î^-,.^^.!??^ 5!. ,?^s^!szten »c- diesen Versammlungen beiwohnen können,

K 0 ch ben.erkt, daß hier
inen Gemeindsgütern die Rede

—.... 4c"'"s-I.s's's--"T" »no vir Versammlungen ihrer Eigenthümer von
ten Bemerkung Deloes brt.. Der Gegenstand wirr jagend jemand präsidirt werden müssen, daher unter-
der Commission zugewiesen.

§ 87. Legler bezeugt, daß dieses derienigeZ des

ganzen Gutachtens ist, der ihiy am wenigsten gefallt,
weit er den Verwaltungskammern Recht auf eine Art
Privatgut giebt; er foderr also, daß die Gemeinden
selbst diese Besoldungen bestimmen. Akermann und
Kühn stimmen bei, und fodern Verweisung an die
Commission ; lczterer bemerkt noch, daß durch diesen
§ die s. g. Hintersassen so sehr begünstigt würden,
daß es weit bequemer were Hjntersaß als wirklicher
Gemeindsburger zu seyn. Der § wird der Commission
zugewiesen.

§88. Anderwerth will dW § als überflüssig
aussircichen. T rösch stimmt bei. Fierz will das
rothe Band an den Arm legen. Delves will durch-
aus eine Amtskleidung haben. Bill - ter spricht wi-
der kurze Behandlung unbedeutend scheinender Gegsn-
stände, weil diese oft sehr wichtigen Einfluß auf das
Ganze haben können, denn nicht nur Pfaffen und
Advokaten können gute und patriotische Idcsn haben,
und oft schon haben die Meinungen der uiMlehrten
und unberedtcn Mitglieder den Ausschlag gegeben;
nie wird er sich den Mund verkorken lassen und die
Commissionalgutachten als Orackelsprüche ansehen; er

stimmt übrigens über diesen vorliegenden Gegenstand
Fierz bei. S u rer stimmt auch für Fierz. Kühn be-

zeugt, daß die Advokaten
will er jedem Advokaten

stiizt^ er den §. S ch lumps will, daß der bisherige
Präsident das erstemal präsidiere. Der § wird ange-
nommen so wie auch die beiden folgenden ZH.

§ 95. Custor will diese Bestimmung nach der
Anzahl der Aktivbürgcr treffen. Cartier will den §

mit den Abänderungen beibehalten, daß nur von z
Klassen von Gemeinden gesprochen und gesagt werde,
die Bevölkerimg soll nach Anzahl der Seelen, sie seien
Gemeindsguts - Ancheilhaber oder nicht, bestimmt
werden. Dieser Antrag wird angenommen.

§ 96. Akermann findet die Anzahl der
meindsoerwalter viel zu groß und will nur deren z
haben. Penchaud will 5 Verwalter bestimmen.
Anderwerth will die Zahl nicht bestimmen, sonder»
den Eigenthümern des Gemeindguts zu bestimmen
überlassen. Akermann und Kühn vereinigen sich

mit Anderwerth. Cartier will die gleichen Besinn-
wungen treffen, wie bei Festsetzung der Munizipalitä-
ten. Billeter stimmt Anderwerrh bei. S e r r etan
glaubt, es würde durch Andcrwerths Antrag die
groste Unordnung in den Gemeinden entstehen und der
Uebcrrest des Gutachtens umgeworfen; er stimmt
also ganz zum §. Cartier vereinigt sich mit Kühn.
Billeter will bestimmen, daß die Zahl der Verwal-
ter nicht unter 5 und nicht über 11 seyn soll.5 und nicht über 11 seyn soll. Custor

oft aescbwät-m find, dochi'unterstüzt Cartiers erstere Meinung. Bütler folgt
roü Kteu ob er ^-Auwß!Anberw-rth ' Welcher auf seiner Meinung beharret,

eines Bandes auf dem Hut, so schöne Sachen vor-
bringen könne, wie Billeter. Er stimmt übrigens auch

Fierz bei, dessen Antrag angenommen wird.

§ 8y. wird dahinabgeändert, daß das zweifarbige
Tand vom Präsidenten auch am Arm getragen wer-
den soll.

§ yo. Cartier fodert, daß man bestimme, daß

alle Äktivbürger, welche Theilhaber der Gemeindsgu-
ter sind, diele Versammlung ausmachen, weil er keine

Gemeindsburger ud nicht Gemeindsburger mehr kennt

und eine neue Redaktion dieses ganzen Abschnitts fo-
dert. Kühn will nicht über z und nicht unter iz
Verwalter und immer in ungradcr Zahl. Carrard
unttrstuzt Billecers Antrag, weil die Gcme.ndsgnrer
durchaus nicht mit der Bevölkerung der Gemeinden
im Verhältniß stehen und folglich die Zahl der Ver-
walt.r nicht von der Bevölkerung abhängen kann.
Deloes vereinigt sich ebenfalls mir Bi'letcr. Leg lev
stimmt Anderwerch bei, weil viele Gemeinden "sind,
die Mühe haben werden, 3 Verwalter aufzustellen,
welche schreiben und lesen können; er will einzig ftjk-



setzen, daß nicht über 15 Verwalter seyn sollen.
Diese leztere Meinung wird angenommen.

Carrard glaubt, durch diesen Beschluß müsse
nun der Y5 § als ganz überflüssig zurükgenommen und
ausgesirichen werden. Der Antrag wird angenommen.

Die 3 folgenden H werden ohne weitere Vera-
thung ausgestrichen.

Die § loo, iOi und loswerden unverändert am
genommen.

§ loz. Akermann will, daß die gleichen Gc?
meindsverwaitcr immer wieder gewählt werden könne«.
Cartier denkt, Akermanns Bemerkung gehöre erst in
den 107 §. Der § wird unverändert angenommen.

Akermann will seine Bemerkung als einen bc?

sondern § beifügen. Cartier widcrsezt sich diesem
Antrag, weil dadurch die alte Aristokratie erneuert
würdc.Man geht zur Tagesordnung, und streicht die
Z folgenden § ohne weitere Berathung aus.

§ 107. Carrard bemerkt, daß von diesen ange-
führten § einige durchgestrichen wurden, und begehrt
«lso Redaktionsverbesserung dieses §, welche mit dem

j selbst angenommen wird.
§ log. Billeter will die Beeidigung den Agnw

ten übergeben, damit diese auch einiges Ansehen be--

kommen. Carrard will den Eid gegen die Ge?
mcindgutsantheilhaber ablegen lassen. Kühn unter--
stüzt den §, weil die Beeidigung nur von öffentlichen
Beamten vorgenommen werden, und dazu die unterste
Stelle derselben gewählt werden soll. Billeter vcr?
einigt sich mit Kühn. Der § wird angenommen.

Z 109. Kühn fodert, daß auch hier die gestern
bestimmte Amtsbecidigungsformel festgesezt werde.
Der Antrag wird angenommen.

Auf Schlumpfs Antrag wird der Titel des folgen-
den Abschniks so abgeändert: „Verrichtungen
der Generalversammlung aller Antheilha--
ber am Gemeindgut.

§ no. Auf Deloes Antrag wird beigefügt:
x>und um die Zahl der Verwalter zu bestimmen."

§ m. Akermann will das Wort, Entfchädi--
gung in Besoldung umändern. Koch vertheidigt den
j. B ille t er stimmt Akermann bei. I 0 m i ni folgt
Koch. Der § wird, so wie der folgende unverändert
angenommen.

§ 113. Akermann will die Bedingung ausstrei--
chen, daß zu den Steuern die Erlaubniß ber Gesezge-
bung erfodcrt werde. Michel folgt. S ch lumps
findet den ganzen § unnüz, weil diese Gemeindsgut-
eigenthümer keine Steuern unter sich aufzuheben ha-
den. Deloes stimmt Ackermann bei. Kühn folgt
auch Akermann, weil sonst die Gesezgebung zu viel
Zeit zu verlieren veranlaßt würde. Akermanns
Antrag wird angenommen.

§ 114. Koch wünschte hierüber den Gemeinds-
Verwaltungen einige Gewalt zu geben, und sie über
den Werth von Zo Kronen abstimmen zu lassen.

Billeter untersiüzt den §, und will denselben einzig
näher bestimmen. Kühn fodert Annahme des §

ohne Veränderung. Dieser leztc Amrag wird ange--
nommen.

§ 115. Koch will kleine Anleihungen den Ver?
waltungskammern zu machen überlassen. Deloes
will das Ganze den Verwaltungen überlassen und fodert
also, daß nur neue Ausleihungen von den Gemeinden
selbst gemacht werden. Dieser Antrag wird angenom--
men. Spengler will daß die Verwaltungen sorg?
faltig über diese Anleihungen Rechnung ablegen.
Kühn fodert Tagesordnung, weil dieß sich von selbst
verstehe. Man geht zur Tagesordnung.

§ nü. Sch lumps will diesen § durchstreichen,
weil diese Gegenstände den Munistpalitäten und nicht
den Gcmcindsgütereigcnrbumern zukomme». Acker?
mann vertheidigt den §. Ca r r a r 0 glaubt, Schlumpf
verstehe den § nicht recht, weil nur von Gebäuden
die Rede sey, welche diesem Gemeindsgut selbst noth?
wendig find, und da diese Gcmcindsgnter bisher meist
auch das Siraßenpflaster unterhielten, so soll auch
dieses so bleiben und einzig dieser Zusaz gemacht wer?
den. daß Ausbesserungen, die weniger als 400 Fran?
ken kosten, von den Verwaltungen, ohne weitere Be?
rathung. unternommen werden können.

Iomiiil unlerstüzt ganz den §, und will nnr
die Worte beifügen, „welche die Gcmeindsgutseigen?
rhümer zu unterhalten haben." Bill et er stimmt
Carrard bei, doch will er die angegebne Summe nur
auf 100 Franken sitzen. Bourgeois untecstüzt
Carrard, weil sonst das Einkommen dieser Gemeind?
guter von mehreren Iahren willkührlich von den Ver?
waltcrn verwendet werden könnte, doch stimmt er we?
gen den armen Gemeinden Billetcrn bei. Thorin
will daß den Generalversiîmmmngcn überlassen werde,
die Summe zu bestimmen, über die die Verwaltung
frei zu verfügen hat. Der § wird mit diesem leztern
Zusa; angenommen.

§ 117. Gmür will die Phrase, „ausgenommen
was die Waldungen anbetrist," durchstreichen, weil
er glaubt diese müssen so gut von den Gemeinden
als das übrige Gemcindgut besorgt werden Ander?
werth folgt Gmür, will aber die Besorgung der
Waldungen der allgemeinen Forstpoiizn vorbehalten.
Koch vertheidigt §, weil die Gemeinden durchaus
nicht für ihre Waldungen sorgen, und hierüber keine
oder wenige Rüksicht auf ibre Nachkommen nehmen.
Da wir nun noch keine Forstpollzei haben, so muß
durchaus durch diese Ausnahme der Holzbestand die?

sir Wälder gesichert werden. Desloes stimmt
Kmür bei, weil das Eigenlhumsrechk über die Wal?
düngen, diese Einschränkung nicht erlaubt. Acker?
mann folgt, weil die ganzen Gemeinden sicher immer
für ihr Eigenthum sorge tragen. Bourgeois folgt
auch Gmür, weil er Host, daß bald Sicherungsver?
ordnungeq für die Wazdunge» gemacht werden, und



er nicht der Aristokratie von wenhzern Mitgl'edern
überkragen will, was der ganzen men,de gehöre,
Giunrs Antrag wird so wie die Leiden folgende» P.i-
ragravhen anstcuommei?.

Der 120 § ist von der Kommission -jurukgenom
wen worden.

§ i2i. Knhn will dieses Recht nur gestatten,
nichr die Ausübung desselben gebieten. S Gtu in p j

folgt Kudu, wniischte aber den ganzen § auszulirei
chen, weil dieses Geschäft die Regieiuttgsageuun
nichts angeht. Euter veithelvigt den § der Oi0
»inig und Ruhe wegen. Kuhns Antrag wird ange ^

nvmmen.
K 122. Trösch will den § ausstrcichen, Acl e>-

mann tvlgt Trösch, weil di.ie Beamten Iieuggeuö
das Stuiuurecht wie andere Burger haben jolleu.
Bourgeois will die Phrase bci>etze», »außer im
Fall sie selbst a!s Amheuhadec das ^linimicait ha-
den.« Custor will setze»: „Sie haben ihre» Änitrs
Wegen kein Etimmrechr." xacoste will den § Leid.-
halten. Carrard und H »der folgeil èàustoi,..

Kuh« folge Bourgeois, dessen Antrag angenommen
Wird.

§ I2Z Kühn will diese Beamten Nicht zu Am

klagcrs, sondern-bloß zu Anzei^cin machen. Ca.-
rard sodert statt der Woiie: »-yren resptklioen Obern,
das Wort: „an die obere Gewalt," weil dreh une

den DenvallungLkammerli zukommen loll. 02er K

wird.mit diesen beiden Verbesserungen angenommen.
K u hn sodert Altsstreichung des folgenden Abschnitts,
weil hier eine Verschiedenheit von Rechte» zwilchen
grossen und kleinen Gemeinden bestnuml wird, die

durchaus wider die Gleichheit der Rechte streitet.

-Harrard sagt: die Gleichheit und Freiheit inusten
soweit ausgedehnt werden, als es die Ordnung des

Ganzen gestattet, also stehen jene Gründliche unter
der Bedingung von dieser. Nun ist osfenvar dass

man einer kleinen Gemeinde ohne Unordnung zu ver.
ntsachen, mehr Rechte zur S-lbstbcssrgnng übergeben
taun, als den großen Gemeinden, daher sodrrt ei

Beibehaltung dieses Abschmtis. Koch untcrstuzt
Carrard, weil sonst die Burger Hclvetienö, statt ihren
Arbeiten obzuliegen, nur ihre Zeit auf den Gememd-
hausern zubringen müßten, und dadurch cm Geist von
Unordnung und Unruhe bewirkt würde, der dem gam
zen Staat gefährlich werden könnte. Cartier stimmt
Kühn bei, und bemerkt, daß Rom in seinen glükli-
chen Zeiten noch größere Gemcindsoersammlungcn
halte als wir je in Helvetica haben werden. Bour,
geois folgt auch den Grundfttzen der Gleichheit zu

liebe Kuhns Antrag, weil die großen Gemeinden ihren
Verwaltungen eine größere Summe zur freien Dsspo
filion übergeben können, um die Unbequemlichkeit der
zu häufigen Versammlungen auszuweichen. Acker
mann stimmt Kuh» auch bei, weil wir nicht das
Recht haben, die Freiheit der einen Gemeinden mehr

einzuschränken als dke der andern. H »her denkt)
alle Gruiidsstze müssn uncer dem obessten Grundsaz
Li'lu,« popuü lüjwvma I_â otìc>. (die Wohlfarch des
Volks ist das oberste Geftz), stehen, und dadurch diese
Vetlaiiinilunge» bejonders im gegenwärtigen Zeilpunkt
oie Gefahr 0rö Vaterlandes ö^rmehct 'würde, so könne
man sie nicht zugeben. Unser Volk hat sich durch
Annahme oer Konstiiiuivn das Recht, seine öfftn-lss
Men Angelegenheiten ftlbst zu berathen, begeben, und
vielem Grundsaz sollen wir ireu bleiben. Zu diesem
oereuiigr „ch noch daß oer Geist der größer» Städte
mehr vorlhellhaft ist, und es vielleicht der Aristokratie,
Oligarchie und oer Ccncrerevolulion das Schwerdt in
o>e Hände gegeben ware, eiche Gemàdsvcrsamntt
iungeu zu gejialre» — man spricht »on Rom, grade
lern Betjpiel soll uns die i?:elahr von solchen Ge>
!!ielnvoveeia!iimiui!.gcn zeigen. Nicht nur kann ich
aljo diejeu Antrag nichr anuchmen, sondern werde
ftlost fvvcrn, daß oiese großen Gemeinden nur in
Swiioueu zusammenkommen, um ihre Wahlen zu
in ach en

custor will die beiden Meinungen vereinigen,
und die großen Gemeinden in S.kl onen eincheilen,
wovon ?eoe das Beralhungsrecht cher kleinen Gemein-
den haben soll.

Kühn wundert sich daß Huber, dieser glühende
Ireiheusfreu-iid, einen solchen Grundsaz. wie"der ist,
daluz ^v^ulr Lu^i'tnuir chvx oft», aufstellen dürft,
um vorzugswei,c ihm gemäß handeln zu lassen; denn
wo ist ein Ginndsaz der zu größcrn Unterdrückungen
Anlaß gad, und der Menschheit mehr Schaden ver-
urlacht als dufter, weil alle Despoten behaupten, ihre
Hanoluuge» geschehen um die Wohlsarth des Volks
zu bewirken. Dtessr Grundsaz ist revolntionair, uns
darf also da wo von Geseziichkcil und Gerechtigkeit die
Rede ist, nicht ausgestellt werden. Man spricht von
chuordnungeu, welche diese Versammiunacn vielleicht
veranlagen könnten — aber giebt die Wahrscheinlich«
keit, daß vielleicht ein Bü-ger sich unordentlich ans«
jüyre, Las Recht iyu elnzmpcrren k Diese Lersam«n-
iungen stehen w-e jede andere unter dem Geftz nuS
unter der PoU.ci wie jede andere, und können also
nichts gesezwidrigeS unternehmen. Zudem wann ich
schon begehre daß dieser Abschnitt ausgrstnchen werde,
so fodre ich deswegen nicht daß die großen Geniern-
den in einer einzigen Versammlung sich über die ihnen
vorgeschriebnen Gegenstände berathen, sondern sie sol-
lcn dieses in Sektionen thun, wodurch alle Einwen-
düngen wegsallen, welche dem aufgestellten Grund-
saz der Gleichheit der Rechte aller Gemeinden entge-
gengeftzt werden. Er beharret alsa auf seinem erste«
Antrag.

Secretan ficht Kuhns Grundsätze als aller ge-
ftllschafttichen Ordnung zuwider laufend an und be-
merkt, daß die Resolution oen Anlaß geb sich auf
jede Art von Grundsatze zu stützen. Wenn man de»



Arossen Gftmdsatz: pop»!, M despotische
aufstellt, so steile man,, wenn mau darf/ den entge-
gengeftzttn Grundfaz als republikanisch auf! —
Sollten wir laut dem von K-hn vertheidigten Grund
saz nicht auch al e unsre Gesetze den UrVersammlungen
zur Geuchmigung vorlege»? warum thun wir dieß
nicht? weil es unmöglich ist! und Gemeinden von ei-
nigen tausend Bürgern sollen über Bäume auf Pro-
mcnadcn u. d. g. Tinge delcherieren'l man denke an
die Schwierigkeiten, welche die grossen Wshlversamm-
ungcn hatten und doch war es damals nur um i8
Namen zu thun. Man denke an die Zeitversaumniß,
ail die Schwierigkeit 'der Berathung! In Sektionen./
sagt ma»/ soll diese Berathung geschehen! wie soll
dieß geschehen? wie die Meinungen zusammen tragen?
Nem, das Vaterland käme in Gefahr! von so grossen
Versammlungen ist nur ein Schritt zu mörderischen
und selbst zu freiheitsniorderischen Handlungen! das
Gutachten soll der Freiheit zuwider seyn! in Frankreich
hat die gleiche Verordnung statt und dort ist doch
Freiheit l ' ich sodere Tagesordnung.

Man geht über Kuhns Antrag zur Tagesordnung
und bildet sich in ein geheimes Commite.

Nach mittags sitzn ng.
Dcrch das absolute geheime Stimmenmehr wird

Pellegrini zum Präsidenten und De sloe s zum
Secrewr gewählt.

Zu Eaalinspektoren werden durch das relative
Stimmcnmehr erwählte Huber, Legler und Mar-
eacci.

Grosser Rath, 23. November.
Präsident: Pellegrini.

Da der Senat den Beschluß über Tafernen und
Weinschenken verwirft, so wird der Gegenstand auf
Cartiers Antrag der Commission aufs neue Zuge-
wiesen. ^

Die Fortsetzung des Munizipalitätsgutachtens wird
m Berathung genommen. (S. Republ. B. I. p. 455).

K 124. Auf Kuhns Antrag wird das lezteWort
S teuren in Gemeindsabgaben abgeändert.

§ 125. Auf Custors Antrag wird das Wort
Bürge rfchaft in An theilhab er am G «mein ds-
gut abgeändert. Nnce will die Gemeinden versam-
meln lassen wann sie wollen und diese keineswegs von
den Statthaltern abhängen lassen. Graf sagt, wenn
man dieses will, so begehre ich, daß die allgemeinen
Landsgcmeinden auch wieder erlaubt werden, damit
die Unordnung dann auch recht allgemein seye, wann
man doch Unordnung haben will. Kühn sagt, wäre
Nuce gestern da gewesen, so würde er nicht diesen
Antrag machenz — da hierüber abgeschlossen ist, so
sollen wir uns diesem Schluß unterwerfen, und den
§ annehmen. Custor will, daß die grossen Gemein-
Hen sich wenigstens Gftèionenweis versammeln können,

wann sie Wolken. Elmlinger «nterstW eiKg Ruft-,
weil bis jest die Gemeinden sich auch versammeln
konnten, ohne die Landvcgte.zu frage», ; »d wir jejt
da wir Freiheit haben, die Gemeinden nicyt noch
starker bevogten wollen, als sie es vorher waren.
Graf beharrer neuerdings auf seinen erstem Cinwem
düngen. .Hub er sagt, Eimiingcrs Antrag sey ganz
wider den Geist der Constitution und würde also selbst
dem Voikswille», das die Constitution angenommen
hat, zuwider seyn; zudem würde dadurch das Feuer
in ganz Helvetien angezündet werden, daher begehrt
er Beibehaltung des §. Der § wird mit Custors Be--
merkung angenommen.

Die beiden folgenden §§ werden von der Com--
mission in diesem neuen Gutachten ausgelassen.

§ rag. Legler bemerkt, daß dieser K geändert
werden müsse, weil die Gemeindsverwalter durch die
mit den §§ 95 bis 99 vorgenommne Abänderung in
geringerer Zahl seyn können, als das Gutachten es
bestimmte. Akermann folgt und will diese in ver--
schicdnen folgenden §§ nöthige Verbesserungen, durch
die Commission vornehmen lassen. Kühn vertheidigt
den § und will nur noch beifügen, daß bei kleinen
Gemeindsverwaltungen verschiedne Funktionen in eine?
Person vereinigt seyn können. Dieser Antrag wirb
angenommen.

Im i2y § wird einzig das Wort ErkanntniK
in Beschlüsse abgeändert.

130 §. Michel will statt Armendirektor das
Wort Armenpfleger setzen. Cartier will durch-
aus keinen Unterschied unter den armen Bürgern einer
Gemeinde machen, und also das Armengut zum Nu-«

zen aller Armen anwenden. Anderwerth will die
Armenbesorgung der ganzen Verwaltung übergeben.
Schlumps folgt Michel und Cartier und schlagt eine
verbesserte Redaktion vor. Kühn widersezt sich Car--
tiers Antrag, weil die meisten Armengüter eben so gut
bestimmtes Eigenthum sind als die übrgen Gemeind--
guter, und also kein dritter nicht dazu gehöriger darauf
Ansprache hat; er unterstüzt also den §, und will ein-
zig wegen Anderwerths Bemerkung beifügen, daß die
Unterstützungen den Beschlüssen der Gemeiudskammee
gemäß seyn sollen. Carrier zieht seinen Antrag zarük.
Bourgeois fragt, wer die allfalligen ausschließliche»
Hintersaßarmenscckel verwalten soll. Kühn bemerkt,
daß jede Gemeinheit, welche ein Gemeindgut hat,
unter dem jezigen Gutachten stehe. Der § wird mit
Michels und Kuhns Anträgen angenommen.

Der 131 § wird unverändert angenommen.
§ 132. Broye will dem Forstaufscher auch die

übrigen D»mainen der Gemeinde unter die Aufficht
geben. Jomini widersezt sich Vroyes Antrag, weil
in einigen Gemeinden die Forsten zu groß find, daß
die Aufseher derselben sich nicht noch mit den übrig »
liegenden Gütern der Gemeinde befassen können«

Bourgeois nnterstàzt Broyes Bemerkung, weil



Lwes'màsstig ist, alle liegende Güter unter etne Aufficht
zu bringen. Der § wird mit Broyes Antrag ange-
nommcu.

§ 13z. êfisch er will den § ausflreichen und diese
Berathung wie bisdahin ganz den Gemeinden überlast
sen« Aker mann will den K dahin abändern, daß
den Gemeinden überlassen werde, die Holzaustheilungen
zu bestimmen und daß nur in grossen Gemeinden dieser
Gegenstand den Verwaltungen überlassen werde. Se-
«retan stimmt auch für Ausstreichung des §, zufolge
der mit dem 117 § vorgenommnen Abänderung. Der
§ wird ausgelassen.

§ Carrard fodert etwas deutlichere Nedak-
Aon. Cartier stimmt Carrards Bemerkung bei.
Deloes vertheidigt den K, welcher unter Vorbehalt
von Redaktionsserbesserung angenommen wird.

§ 135. Cartier will die besondern Beamten von
der Gemeindsverwaltung erwählen lassen. A ker m a nn
fodert Bebehaltung des H. Jomini stimmt Cartier
bei, weil durch den § die Wahlen der ganzen Gemein-
den zu sehr verlängert würden. Kühn stimmt auch

für Cartiers Antrag, weil in den Gemeindsverwal-
tuna en diese Beamtungen am besten und sorgfältigsten
vertheilt werden können, und weil die ganze Verwal-
tung fürs Ganze verantwortlich ist, so muß sie auch
die ganze Besorgung bestimmen können. Bourgeois
stimmt der Freiheit des Volkes wegen dem § bei.

Trösch folgt Bourgeois. Carrard war erst der

Meinung des H, ab-r nach Kuhns gemachter Bemcr-
kung ist er nun Cartiers Meinung, weil die Verwal-
tung am besten unter sich ausmachen kann, was ein

jeder am zwekmàssigsten zu besorgen im Stand ist,
uyd die dadurch bewirkte Verantwortlichkeit der Ver-
waltung der Gemeinde sehr wichtig ist. Der Antrag
von Cartier über diesen § wird angenommen.

Der 136 § wird unverändert angenommen.
§ 137. Rubbin will die Sccretàrs von der gan-

M Gemeinde wählen lassen. Aker mann folgt und

will, daß der Munizipalitatssecretär auch Verwal-
tnngssecretar seyn könne. Kilchm a nn folgt. M i-
chel will, daß einer der Verwalter selbst die Feder
führe, um Unkosten zu ersparen. T 0 m a m i chel folgt
Michel. Knhn vereinigt sich mit Michel, dem auch

Aker mann beistimmt, und dessen Antrag angenom-
men und also der H durchgestrichen wird.

Bourgeois fragt, wer nun für die Protokolle
verantwortlich seyn soll Man geht zur Tagesordnung
und streicht auch den folgenden H aus.

H139. Hub er fodert Ausstreichung dieses H, weil
man diese Bestimmung der Zahl der Weibel den Ge-
mcmden selbst überlassen könne. Dcsl 0 e s vertheidigt
den H, weil solche Gegenstande bestimmt werden sollen
und man zum allerwenigsten durch einen 5 bestimmen
m ß, daß den Ancheilhabern am Gemeindsgut über-

lassen werde, sich »ach Belieben Secretars und Wei-
bet anzustellen. Carrard ssimmt Deslses bei, weil

in grosse« Gemeinden diese Bedienungen durchaus
nothwendig sind; er glaubt aber, man konnte die An-
stellung von Secretars und Weibel den Gemeindskam-
isern überlassen. Custor vereinigt sich mit Desloes.
Carrards Antrag wird angenommen, und also die
übrigen HZ dieses Abschnitts ausgestcjchen.

H 142. Koch will den Titel des Abschnitts durch-
streichen und den Inhalt desselben dem 142 § selbst
beifügen, um nicht solche Unterschiede zwischen Gemein-
den von verschiedner Bevölkerung aufzustellen, und
weil nur die Gemeinden, welche grosse Gememdsgii-
ter haben, dieser Bedingung bedürfen. Dieser Antrag
wird angenommen.

Die beiden folgenden HZ werden angenommen und
der 145 § ausgrstrichen.

Die eilf folgenden §5 werden unverändert ange-
nommen.

Die Z folgenden HZ vom 157 bis 161 § werden
hier durchgestrichen und der Commission zur Rcdakti-
onsverbesserung und Einschaltung in ihre eigentliche
Stelle des Beschlusses übergeben, weil diese Gegen-
jrande den Munizipalitàten zugeordnet worden sind.

Die §§ 162 bis 176 werden mit den durch die frü-
Hern Abänderungen erfoderlich gewordnen Redaktions-
Verbesserungen angenommen.

5 177. Marcacci denkt, wenn man nichts be-
schliesst, so solle man auch kein Geftz machen, und
daher will er den § durchstreichen. S chlu m pf glaubt,
der § sey nothwendig, damit die Verwalter sich keine
Amkskleidung anmaßen. Der H wipd beibehalten.

Cartier bemerkt, daß nichts über die Kirchen?
gütcrverwaltung bestimmt ist..und fohert, daß sich die
Commission noch mit diesem Gegenstand beschäftige.
Dieser Antrag wird angenommen.

Secretan tragt im Namen der Munizipalitäts-
commission vor; den § 1Z7 gleich nach dem 61 Z zu
setzen und in seiner Redaktion zu verbessern. Dieser
Antrag wird angenommen und der 158 H zum 63 f
mit einer kleinen Redaktionsverbesserung gemacht.
Die HZ 159 und iüo sollen laut dem Commissionalgut-
achten mit den gehörigen Nedaktionsverbesscrungen
zum 64 und c>5 H gemacht und der 161 § ganz aus-
gelassen werden. Kilchmann will die Vogwechnun-
gen nur von den Munizipalitaten genehmigen lassen.
Koch vertheidigt das Commifsioualgutachten, weil zuv
Sicherheit der Witwen und Waisen diese Oberaufsicht
der Distriktsgcrichte auf die Vogtrechnungen höchst
wichtig ist. Kühn unterstüzt auch das Gutachten,
weil ohne dieß lleicht Partheilichkeiten sich einschleichen
könnten. Graf stimmt bei und will, daß die Rech-
nungsabnahm und die Bevogmng der Armen unent-
zeitlich geschehe. Custor unterstüzt Kilchmanns An-
trag. Lü scher unterstüzt den H und will, daß die
ehemals im Kanton Bern üblichen Cassattonsemolu-
mente wegfallen. Perighe folgt. Koch beharret
und vereinigt sich mit Grafs Bemerkung das das



Distriktsgericht für die Rechnungsabnahme keine Emo-
îumente abfoden« könne. Schlu m pf bittet dnugendst
«m Beibehaltung des §. Kochs Antrag wird ange-
nommen.

Die Munizipalitätscommission schlägt statt des
an die Commission zurükgewiesenen § 86 folgende neue
§§ vor, welche angenommen worden. ,«§ 86. Den
Munizipalbeamten können massige Entschädnisse ertheilt
werden, die mit ihren Arbeiten und dem Einkommen
des gemeinen Sekels im Verhältniß stehen. § 87-
Die Generalversammlung aller Aktivbürger wird hier--
über abschließen: Sie bestimmt zuerst, ob die Munizi-
paibeamten Entschädnisse erhalten sollen, und dann
wie stark dieselbe seyn sollen." Zugleich trägt die Coin-
mission noch darauf an, die § 172 bis 176 hier bei?

zufügen, mit der einzigen Abänderung, daß das Work
Gemeindskammer in Munizipalität verwandelt und
dann im lezten Abschnitt einzig bestimmt werde, daß
die Besoldnng nach Art der Besoldung der Munizipa-
litäten bestimmt werden soll.

Desloes bemerkt, daß hierbei eine grosse Um
gerechtigkeit statt habe, weil für Besoldung der Muni-
jipalitäten die Gemeinden nicht über besondere Corpo-
rationsgüter, die ihnen nicht zugehören, verfügen sollen.

Schlumpf bemerkt, daß sich Desloes irre, und
daß sich seine Bemerkung von selbst verstehe, indem
hier von dem allgemeinen Munizipalitatsseckel, nicht
von einein Corporationsseckel die Rede sey; er unter-
stüzt daher das Gutachten.

Koch bemerkt, daß die ganze Irrung auf der
Unbestimmtheit des Ausdruks Gemein dseckel be-

ruhe; er wünscht daher, daß man das Gutachten an-
nehme und nachher bestimme, welcher Gemeindsseckel
diese Entschadnige zu bezahlen habe.

Kühn ist in Rüksicht der Undeutlichkeit des neuen
86 § mit Koch gleicher Meinung, will aber eben deß-
wegen den § nicht annehmen, bis eine bestimmte Re-
daktion, die er nach Schlumpfs Erklärung vorschlagt,
genehmigt wird. Secretan bezeugt, daß er unter
dem Gemeindsseckel die gewöhnlichen Gemeindgüter
verstehe, und obgleich er zugiebt, daß es nicht der
allerstrengstcn Gerechtigkeit gemäß ist, die Municipal-
beamten aus diesem Corporationsgut zu zahlen, so
denkt er waren die Schwierigkeiten der Nichtannahme
noch grösser, denn immer werde die Zahl der neuen
Beamten nicht so stark und nicht so kostbar werden
als die der alten Beamten, welche auch durch die Ge-
meindgiitcr bezahl- wurden.- zudem bittet er, daß man
an die Schwierigkeiten denke diese Besoldungen durch
eine allgemeine Steuer von allen Aktivbnrgern zu ent-
heben und an die neue Scheidewand, welche man aufs
neue zwischen den verscyicdnen Einwohnern einer Ge-
m'mde aufrichten würde; er hoft zum Opfer der
Grundsätze der Gleichheit und Vereinigung aller Bürger
und in Rüksicht der Schwierigkeiten "einer allgemeinen,
Enthebung dieser Unkosten werde man den Antrag der!
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Commisson annehmen. Schlumpf glaubt man ver-
wechsle immer die verschiednen Gemeindgüter, und
er will, daß man bestimmt der Municipalität das all-
gemeine Gemeindsgut, welches allen gehört, übergebe
und daraus diese Besoldungen bezahle. Desloes
kennt nur Gemeindgüter, die einzelnen Bürgern als
Eigenthum angehören, wann andere statt haben, so
stimmt er Schlumpf bei, allein wo diese nicht sind,
könnte leicht diese Besoldung das Einkommen der gan-
zen Gemeindsgüter aufzehren: er will daher diese Be-
soldungen nur dann den Gemeiydsgütcrn zu tragen
auflegen, wann sie hierzu beträchtlich genug sind,
sonst aber von allen Aktivbürgern dazu beitragen las-
sen. Kühn erinnert an die feierliche Znsicherung, die
wir besonders den Gemeinden im Leman gaben über
das unbedingte Eigenthum ihrer Gemeindgüter, und
vereinigt sich mit Schlumpf über die verschiednen Ar-
ten der Gemeindgüter, wovon einige an dcr Gemeind,
die andern aber an den Personen hangen: diesen lez-
tern kann ohne Verachtung des Eigenchumsrechts nicht
aufgebürdet werden, was den ganzen Gemeinden zu-
gehört: er brgehrt daher entweder Bestimmung, daß
die Besoldungen aus den wirklichen Municipalitats-
guter» gezogen werden soll, welche auf der Gemeinde
nicht auf den Personen beruhen, oder aber daß dieser
Gegenstand zu näherer Entwiklung der Gemeindgüter-
kommission zugewiesen werde.

Secretan beschwört die Versammlung den Gê^
genstand nicht wieder einer Commission zmnkzuweisen
und so die Organisation von Helvetic» aufs neue auf-
zuhalten; den Antrag Kuhns, bei der strengsten Ge-
rechu'gkeit zu bleiben, glaubt er führe aufs neue zum
Federalism; daher dringt er auf Annahme des Gut-
achtens.

Escher stimmt Kühn bei, und denkt ein Aufschub
der Besoidungsbestimmung der Municipalbeainten wer-
de die Organisierung der Republik nicht hindern, denn
alle übrigen Autorituten im S-aat wurden ja zuerst
eingeftzt, ehe ihre Besoldungen bestimmt waren, war
rum sollte dieses bei den Municipalitäten nicht auch
statt haben kennen? und wahrlich die Sache ist wich-
tig genug, um einer sorgfältigen Untersuchung zu be-
dürfen, denn wir haben feierlich das Eigenthumsrecht
auf die Gemeindgüter anerkennt, und wann wir nun
gehen und erlauben den Urver ammlnngen über diese

ihnen keiueswegs zugehöreuden Gemeindgüter nach
Gutdünken zu verfugen, so verletzen wir jenes zuge-
kannte Eigenthumsrecht und machen die Gemeindgüter
zu eigentlichem Staatsgut, denn die Municipalitäten
sind PosiMver.valtungen »ad gehören folglich zu den

Staatsbeamten; also wird das Gut, welches ihnen
die Besoldung liefern soll, zu Staatsgut gemacht.
Daher ist Sorgfalt und Untersuchung erfoderlich.

Bourgeois kann der Rnkweuung in cine Com-
mission nicht beistimmen, und bezeugt daß vie Nicht-
besoidung der Muuieipalbeamten im ersten Gutachten



»je ZSfte, widrigst? Wirkung im Kanton Leman

machte: allein den Grundsätzen Secretans kann er
nicht beistimmen, weil dadurch nicht nur die Gcrech-
ligkeit des Eigenthums der Gememdsgüterbesitzcr, son-

dcrn selbst unser feierliches Versprechen hierüber vcr-
kezt würde: er glaubt daher die Municipalbcamtcnsol-
lev nach Kuhns Antrag entweder aus vorhandenem
wirklichem Municipalgut, oder aber aus Beitragen
von Seite aller Wtwbiirgex der Gemeinden besoldet
werden. Dieser Antrag wird augcuommeo.,

Ecere tan in> Namen der. Municipalitätskom-
Mission schlagt j» Rüksicht des vom Senat vcrworf-
neu zweiten Abschnitts des MunicipÄbeschlusses vor,
den, K dahin abzuändern: »zum Zutritt in, die Ge,
weiltdsversamtnlungew ist nichts erforderlich, als die

Eigenschaften zu haben, welche im 28 § der Coustim-
ton vorgeschrieben werdenzugleich auch tragt die
.zhommission darauf an, den 7 K des Gutachtens ganz
aurzrlassen. Herzog von Münster widersezt sich die-

sem Gutachten, wen der 28 § der Constitution sich

nur auf die Urversammkntgcn beziehe und daher will
er, daß jeder Aktivbürger in den Gemeindsversamm-
langen Zutritt habe. Kühn vertheidigt das Gutach-
ten, weil auch die Gemeindsversammlungen politische
Versammlungen sind:- einzig wirk cr sich auf den 2g s

der Konstitution berufen, in so fern dieser auf Urcer-
sammlungen Bezug hat.. Das Gutachten wird unrer-
ändert angenommen.

Cusior will noch bestimmen, daß die Gcmcinds-
Versammlungen zur Ernennung der ersten Municipal!-
raten 14 Tag nach Bekanntmachung des Gesetzes sich

v reinigen. Secretan folgt und bemerkt, daß noch
andere Ausübungsvorschriften crfoderlich sind, welche
die Commission erster Tagen vorlegen werde.

Cufler will, daß man auch noch bestimme, ob

m Rüksicht der Antheilhabcr an den Gcmcmdsgüttrn
,te ein Unterschied ausmache, ob dieselben in der Ge-
weind wirklich wohnen oder nicht. Ko ch foderr Ta-
^esordnung, die angenommen wird.

D'.-5 'Direktorium übersendet die Akteinnwke über,
.die Anfodecung des B. B alt h a f., Schnndli voitz
iHeraisw:)! im Kanton suzern, welche der hierüber nie-'
chergcsczten Cbnimision überwiesen werden.

Das Direktorium übersendet eine Botschaft, wo-
:rin es die Gesezgeber - einladet, eine allgemeine- Vers-
xesscnheir alles dessen, so sich in den Monaren Hör-

1 rung und Merz in den italiänischen Gegenden zugetra-
t,>cn/ zu besiì,liessen. Sie ist bgedruk: Rep. II- p. 227.)

Einer dieser jungen Bürger, wovon in dieser Bot-
s< haft die Rede- ist, erscheint an den So ranken und
t"kKG d,,s WertwCr bezeugt, begl rci:'" Freilwiteliebe
i.-- stbsschten i-nd linànànirngcn G >rr mn'.yigen
jm>a-u - rg^r leitete: daß Befreiung ibrcs Z" tterlands

st' :Nn.Gen Versus F ^anptz-vek ihrer,
Hmwc.. : war, u'.n àast 'à 7',: ^ - w'ft stmî el -

Kcreè't key' -.e a-U.ìw'.'i? et d'...'- !'î bit cycn.a-

ligen italiänischen Vogteien von Helvetien losreiffen
und mit Cisalpinien vereinigen wollten; denn wie ware
es möglich, daß da die helvetische Rcpubhk damals
noch nicht'eMicrte, daß man schon einen Theil der-
selben harte losreißen können? Sie fodcru nicht Verge-
.bung, nicht Amnestie, welches Wort schon Verdacht
-gegen die Reinheit ihrer Absichten erregen könnte; aber
,sse fodern Aufhebung der ungerechten Urtheile gegen sie,
siuid Rükkehr in ihr Baterland, oder wenn man sie schuldig
ssmdet, so vergieße man ihr Pint! aber vergesse nicht
zu bedenken, daß man die eifrigsten. AnHanger dcrjcni-
gen grossen Grundsatze dahin giebt, welche in dieser
Versammlung als heilig anerkannt werden! Entspricht
aser der Ausgang unsren Hoffnungen, so werden wir
mit eben den: Entzücken die Nachkommen Teils um-
'armen, als wir unter andern Umstanden vielleicht die
Nachkommen Brutus umarmt hatten!

Der Bittsteller erhalt die Ehre der Sitzung.
Eapani freut sich über den Patriotismus des

Direktoriums, wundert sich aber, daß constid.ürte Gc-
richtsstellen sich den Patrioten so feindselig zeigen und
nicht in den wahren Grundsätzen sind: er host das
Direktorium werde sie aber sorgfältig bewachen; er
fvdert, dass der. Botschaft des Direktoriums entspro-
chen werde. Er! a cher folgt, will aber, daß die
Botschaft nur: fur. diesen einzigen Fall augenouuneu
werbe.. Cartier folgt ebenfalls und sagt, es ist end-
lieh Zeit, daß wir die. Patrioten unterstützen und wi r
der neuen Muth geben, denn überall heimlich und of-
scnrlich werden die Patrioten unter drûk:: er fodcrt also

Dringlichkeitsecklarnng und daß sowohl der Botschaft
als dem Begehren der italiänischen Pairiotcn entspro-
chen werde. Marcacci folgt und giebt diesen ja -

gen Patrioten der italiänischen Kantone das' r-.ste

Zeugniß.. H über umerstüzc mit Fremden diese Pa-
trioten und bezeugt, daß diese italiaichcheu Pattio-cN
ans Rath wahrer Freiheitssreunde, die den Gang des
Ganzen leiteten,, so gehandelt haben:, er foderc daher,
daß diese Patrioten wieder- als ante Bürger ausgcn.nn-
-neu und das Urtheil gegen Nealj aufgehoben werte..
Nücc stimmt Hubcru bci> und will das Ka:uonc e-

richt wegen seinem Urtheil, wider Reals zur Versink-
.wortuug ziehen.

(Die Fortsetzung folgt)

Diejenigen Schweizerbürger', die sich zu efte«,
Nechnungfuhrer' oder Er. - r leur .über die SteuBel wre
tüchtig.glauben,' die-Fleiß mit st wer Auffichruua vr..-

suchen,, sind eingeladen sich bis Samstag der. n-
'cember- in d.m B'.-.-eat; ter chaliotwischczk-....u... in
Lnz.'rn c-tsschreibe?» zu lassen.

wzctil, ran zo. W.tNcìMì0f.c.t lstySt



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri
Mitglieder» der gestjgcbenden Rathe der helvetische» Republik.

and N. XXX. Ltlzern, den 6. December.B

Gesezgebung.
Grosser Rath, 23. November.

(Fortsetzung.)
Secretan stimmt bei und fodert Erklärung,

daß die Unschuld dieser Patrioten sie wieder in
ihren väterlichen Heerd zurükbringe und daß dieses
als der ehrenvollste Beweis ihrer Unschuld angesehen
werde. Dem zweiten Antrag Hubcrs aber kann er
nicht beistimmen, denn wir sind keine Richter und wir
sollen die Gerechtigkeit nur auf dem Weg der Kon-
stitution suchen und daher dem B. Real) einzig ge-
statten Cassation seines Urtheils vom Obergerichtshof
zu begehren, nicht aber selbst die Cassation ertheilen.
Custor folgt Capani. Hnber beharret, weil wir
jeden constitutionswidrigen Aktus aufheben können,
und dieses Urtheil eben so constitutionswidrig als es

ungereimt ist. Koch stimmt ganz Secretan bei, weil
wir in keinem Fall richterliche Urtheile aufheben kön-
nen und diese Trennung der Gewalten erstes Funda-
ment unsrer Verfassung ist: er begehrt endlich daß
man lediglich dabei bleibe der Botschaft des Direk-
toriums zu entsprechen, weil es hier ein Begnadigungs-
fall ist, der nur auf Einladung des Direktoriums hin
entschieden werden kann. Dieser Antrag wird ange-
»ommen.

Grosser Rath, 24. November.

Präsident: Pellegrini.
Auf Cartiers Ankrag wird im Municipalités-

beschluß der § 12Z weggelassen, weil er mit dem auch
«usgelaßnen § 7 in Verbindung steht.

Secretan bemerkt, baß gestern ein neuer vor-
geschlagner § von der Kommission, welcher darin be-
steht, daß die Schul- und Kirchengiiter von der Mu-
uicipalität sollen verwaltet werden, nicht in Berathung
genommen wurde. Schlumpf fodert nähere Erläu-
terung dieses neuen §, wegen den verschiednen Reli-
gionen, welche in einigen Gemeinden statt haben.
Zimmermann will den § ohne Abänderung anneh-
men, weil wir in keine Religionsverschicdenhetten ein-
»rettn können. Huber will den K nicht annehmen,

weil diese Güter für einmal unter denjenigen Verwal-
tungen bleiben können, unter denen sie bisher stunden.
Anderwerth folgt, weil für einmal noch nicht mit
gehöriger Sachkenntniß über diesen Gegenstand abgea
sprachen werden kann. Schlumpf vereinigt sich mit
Huber. Kilchmann stimmt auch zum Aufschub die-
ses Gegenstandes; Michel ist gleicher Meinung, weil
oft mehrere Gemeinden zusammen ein Kirchengut ha-
den und dafür eigne Verwalter halten. Kühn glaubt,
ohne in ganz Helvetic» Unruhe zu verursachen und den
vorhandenen Gährungsstoff aufzuwecken, könne man
nicht in diesen Gegenstand jezt schon eintreten, weil
darüber die gröste Verschiedenheit statt hat, und also
nicht alles auf einmal unter ein einziges Gesez zusam-
mengefaßt werden kann. Der vorgcschlagne § wird
vertaget.

Secretan schlägt eine neue Redaktion des 37 §
des Municipalitätsbeschiusses vor, welcher zufolg die
Besoldung des Secretärs durch die Gemeinde, die des
Weibel aber durch die Municipalität bestimmt werden
soll. -Marcacci will beide Besoldungen durch die
Gemeinde bestimmen lassen. Billeter stimmt Mar-
cacci bei. Secretan glaubt, da man die Wahl der
Municipalität überlassen habe, so müsse man ihnen auch
ihre Besoldung zu bestimmen übergeben. Billeter
vereinigt sich mit Secretan, hingegen beharret Mar-
cacci auf seinem Antrag. Jomini stimmt Marcacci
bei. Legler vereinigt sich mit Gecretans Antrag,
weil die Gemeinden ja nicht einmal wissen, wie viel
Wcibel die Munizipalitäten bedürfen, und die Ge-
mcinde bei der Nechnungablegimg immer Abäuderun-
gen treffen kann. Mar cacci's Antrag wird ange-
nommcn.

Hammer fragt, wie es sich verhalte, da gestern
Vergessenheit der Vergehungen der 3 ersten Monate
dieses Jahrs beschlossen worden ist, mit der Entschâ-
digung der Brücken von Büren und Ölten und be-
sonders mit der Entschädigung der verfolgten Patrio-
ten? Eustor glaubt der gestrige Beschluß betreffe nur
die Ereignisse in den italiänischen Cantonen, und als»
seyen Hammers Bedächtlichkeiten überflüssig, er fodert
also Tagesordnung. Trosch glaubt, die Amnestie
betreffe nur die Vergehungen der verfolgte»» Patriote«,
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»ich« aber diejenigen der Oliaarchm und folgt also
Custor. Schlumpf stimme Custorn bei. Hammer
zieht seinen Antrag zurük. Er la cher fvderc, daß ge-
nau bestimmt werde, daß dieser Beschluß nur das
italiänische Geschäft betreffe. Kühn fodert Vertan
gung dieser Berathung. Man liest eine Redaktion
des gestrigen Beschlusses nach Custors Meinung vor,
welche angenommen wird.

Anderwerth bemerkt, daß die meisten Prozesse
dsr Uttdelltlickkekt !)?r VKrfjflilcinurk.lnKstn. alckàs der Undentlichkeit der Partikularurfunden, als

Kaufbriefen n. h. g. entstehen, und daß durch Ueberlas-
sung der Ausfertigung dieser Urkunden an die Muni
zipalitätcn, die Gefahr entsteht, daß die grôsten Unbe
skimmcheiten sich herein schleichen können: da nun auf
die Handandcrung eine Abgabe von 2 p. Ct. gelegt
ist, fs soll billig auch der Staat für die Gültigkeit
dieser ausgefertigten Urkunden gut stehen, also würde
der Staat hierdurch in grosse Gefahr gesezt; daher
soil durchaus dieses Geschäft den Distriktsgerichten
übergeben werden: mit diesem vereinigen sich noch
diese Bedenklichkeiren, daß in den Munizipalitäten
leicht wieder sich neu einsetzende Gememdsgenossen
oder gegen Bevogteke Partheilichkeiten statt haben kön-

nen, und daß überhaupt der össentliche Kredit wlcher
vielleicht nicht in der besten Ordnung ausgefertigten
Akten sehr sinken wird: endlich noch entsteht die
Schwierigkeit der Besoldung der Munizipalitäten für
diese ihnen aufgeladene Mühe, denn neben der Hand-
Änderung können nun nicht mehr neue Taxen hierüber
aufgelegt werden. Aus allen diesen Gründen begehrt
er Rüknahme des 60 § des Munizipalbeschluffes und
Vertagung der Abschlicssung dieses Gegenstandes. —
Michel «findet in Anderwerths Antrag besonders die
Schwierigkeit, daß in weitläufigen Distrikten die einen

Vertrag schliessenden Bürger zu grossen Beschwerlich-
keilen ausgesezt werden; er stimmt also zur Vcibehal-
tung des Beschlusses. Custor nntecsiüzt auch den
Beschluß, und sucht alle von Andcrwerth angebrachten
Gründe zu widerlegen, besonders die Einwendung über
Undentlichkeit der Beschreibungen, weil diese von den

«mbestimmten Angaben der Partheien hauptsächlich her-
»sichren und diese in den Munizipalitäten besser unter-

Billete
Auseinanderreissung
sien Schwierigkeit ist, und innert 2 Jahren nicht in
Ausübung gebracht werden kann. Eimlinger ver-
theidigt den Beschluß und glaubt die Munizipalitäten
werden sehr leicht die Schuldprotokolle führen können.

Graf bezeugt, daß er viele Ge»'àden kennt, in he-

nen nicht 2 Bürger sind, die schreiben können; also
denkt er werde man diesen nicht Schuldprotokolle zu

gen so viel möglich st» den bisherigen Ordnungen
und Uebungen laßt; daher kann er Anderwerth nicht
beistimmen. Man geht über Anderwerths Antrag zur
Tagesordnung und bildet sich in ein Generalkomice.

N achmitta g 6 sitzn ng.

Der Pfarrer von Eqmkmgen im Kanton Solo-
thurn, bittet um einige Besoldung weit er ehemals
von den Zehenden besoldet wurde. Auf Cart: er s
Antrag wird die Bittschrift dem Direktor um Zur Voll?
Ziehung des Gesetzes hierüber, zugewiesen.

58. Unterschriften von Bland, im Distrikt Nlcn,
^Sern unbediugte Ausübung der Feodalrechte, ohne
alle Entschädigung.

4 Unterschriften von Prangins im Distrikt Nwn
machen die gleiche Foderuug. Man geht über beide
Bittschriften zur Tagesordnung.

Volksrcpräftittant Bücher von Butisholz fodcri
seine Entlassung, weil er sich zu den gesezgebeude»
Geschäften nicht fähig fühlt »nd kränklich ist. Kuh»
fodert Verschiebung der Beantwortung einer so wich?
tigen Frage in eine Morgensitzuiig^ Cartier glaubt,
w«r können nicht, über die Auftrage des Volks cnt<
scheiden, und daher fodert er Tagesordnung über
dieses Begehren. Zimmerman« glaubt, jeder Be?
amte könnte seine Eatiassung fodern, vereinigt sich
aber mit Kühn. Hu der sagt, es «st keine Sube in
der Konstitution daß wir unbedingt an diesem Posten
bleiben sollen; er glaubt also lsier könne kein Zwang
statt haben, und will daß die über diesen Gegcustan»
medergesezte Kommission die nächste Woche ein Gut?
achten vorlege. Zihlmann und Koch folgen Hm
bern. Graf will mit Entscheidung dieser wichtige»
Frage warten bis nach der neuen Emtheüung Hcivc-
liens. Nnce folgt Koch, weil die Sache dringend
und es nicht gleichgültig ist, ob die Stellvertreter
abtreten und forlgeschikt werden können oder nicht,
er will Mittwoch den Rapport habt«. Secreca»
findet freilich bequem wegzugchen, wcnir man will,
und begreift daß dieß Liebhaber finde, allein ist dieß
republikanisch? ist dieß der Gouverainirät des Volks

daß wir den erhaltnen uns augenommuenrden können als in den Distriktsgerichten.'gemast, daß wir den eryaitnen uns angenommuen

r stimmt zu Anderwerths Antrag, weil die Auftrag nach belieben, vielleicht im schwierigste-. Au?

dcrreissunq der Schuldprotokolle von der grö- g?nbl>k verlassen i er stimmt daher zur Tagesordnung.

führen übergeben; daher fodert er, daß man hierüber
keine allgemeine Verfügungen treffe. Koch bemerkt,
daß der 60 § ganz Grafs Antrag entspreche, weil er
fsm allgemeines Geftz aufstellt, sondern die Fertigun-

Nuccs Antrag wird angenommen.

Joh. Steiger von Helftnschwpl im Konto»
Sentis, der die volle Legitimation erhalten hab fodert
dieser Zufolge von seinem Vater erben zu können.
Nucc fodert Verweisung an die gewöhnlichen Rich?
ter. Desto es folgt. Kühn fodert Tagesordnung,
begründet auf die köchig« Verweisung an den Richter.
Schlumpf glaubt, man könne die Bitte gewähren,
weil der Bittsteller nur Verweisung an den Richter
begehre. Man geht zur Tagesordnung, weil sich dsc
Bittsteller an den Richter zu wende» hat.



Job. Hasliger von Grssdietwyl begehrt seine

einfache Legitimation die ihm gestattet wird.
Ein Bürger aus dem Kanton Bern fodert fur

eine Wittwe tue er heurarhen möchte, Befreiung vom
Wlttwcnjahr. Nuce ärgert sich daß man uns so um
sittlich glaube, um uns solche Bitten vorlegen zu dür«

sen: er fodcrt daher mit Unwillen Tagesordnung. Man
geht zur Tagesordnung.

do Unterschriften von St. Livre im Distrikt Am
bonne, danken fur die Befreiung von dem doppelten
Weinbergwachtgcid. Diese Bittschrift wird dem Se
nat zugesandt.

H. Sulzer in Wintcrthnr bittet die Wittwe
seines verstorbenen Bruders heuraihen zu dürfen.
Huber fovert Tagesordnung, weil lein Gesez solche

Heurarhen verbiete. Koch stimmt bei, und denlt
die Bürger fragen uns bald noch ob sie heurarhen
dürfen. Der Antrag Hubers wird angenommen.^

Ausgeschoßne der Gemeinde Wangen,^ Distnkt
Wiklisau, fodern Vercheilung ihrer Geme.nvguler. Die
Bittschrift wird der Kommission zugewiesen.

I. Frauzino, ein Abgeordneter der Hintcrsas-
fen von Airolo im Kanton Bellinzona, klagt über
die Beschwerde» und den Druk denen sie ansgesezt
sind. Auf Marcaccis Antrag erhalt der Abgcoro?
ncte die Ehre der S-tzung. Koch befugt, daß er^
über diesen Drlik der Hintersassen von Awoio voll Uns

willen sey. Druk in Rüksicht der Gewerbssreihe-t ist
jezi aufgehoben, und von den übrigen Gegenständen
über die Kmge erscheint, fodert er Verweisung an die
sie betreffenden Kommissionen! Bester bezeugt die

Wahrheit aller dieser Angaben, und folgt Kochs An
trag, wünscht aber eine deiondere Kommission. Ear?
rard und Hub.r folgen Koch, dessen Anirag ange
nomme» wird.

Jost Trostlcr, Präsident des Distriktsgerichts
W'llisau, fodcrt Vermehrung der Sizgelder. Ander-
werth begehrt Verweisung an die Besoldungekoms
Mission Kühn foderl Tagesordnung. Huder uns
terstüzt Anderwerths Anirag. Kilchmann folgt.
Die Bitlschrist wird der Kommissisn zugewiesen.

Am 25stcn November war keine Sitzung.

Grosser Rath, 26 November,
Präsident: Pellegrini.

Escher zeigt an, bei Anlaß der Protokollvcrle«
sung, daß der Grund der Tagesordnung über das
Begehren des B. Sulzcrs von Winterthur, daß die
Ehen zwischen den huterlaßnen EhcleutN! von ver-
siorbncn Geschwistern nicht durch die Gesetze verboten
siyen, unrichtig ist, und fodert also einen andern
«tans sür die beschloß«? Tagesordnung, weil er auch

überzeugt ist, daß eine selche Ehe keine Schwierigkeit
ten leide» soll.

Carrier fodert Rüknahme des Beschlusses und
Verweisung des Gegenstandes an die Kommission.
Haas bemerkt, daß sonst nirgends als z» Zürich eine
solche Ehe verboten sey, und glaubt man könne den
Schluß beibehalte», und denffeidcn einzig eine» andere,
Grund beifügen. Dieser Antrag wird angenommen.

Herzog von Effingcn zeigt an, daß er nun
wieder an der Besorgung der öffentlichen Angelegt!»
heiteu Antheil nehmen, und aus seinem Distrikt Bnigg
mtt der freudigen Nachricht zurükkchre, daß da der
wärmste Patriotismus herrscht, welches besonders den;
warmen E'fer für die RepubüDdes argän-schen R-»
gierungsstaithailcr und dem Bürger F.öhlich vei,
Brugg zu verdanken ist.

Da der Senat den Titel des Beschlusses über
Mmuzipalitâten, der die Cnvähiung der Munizipalbe.--
anurn bestimmt, v nvorft» hat, so wird auf Carx
tiers Anirag dieser Titel zur neuen Bearbeitung der
Kommission zugewiesen.

DaS Vollziehungsdlrektorium zeigt an7 daß einige
Statthalter des ehevongen Abts von St. Gallen, in
den Monathe.! Februar, März. April und May, Ver»
!ch-edne wichtige Güter dieses Klosters um niedrige
Preise, und zum Theil unter lächerlichen Verwänden
veräussert haben, und daß große Wahrscheinlichkeit da
sey, daß heimliche Bedikig.nige» bei diesen Käufen zu
Gunsten der aurgewaudmeu Mönche zum Grunde
liegen, da nun der Abt im Januar seine geistliche Res
gicrung niederlegte, und diese Käufe ohne die gehö--
rigen richterlichen Formen geschehen sind, so fodert
das Direktorium, daß ei» Gcsiz diese Versnderunges
als ungültig erkläre.

Er lach er bezeugt als ehemaliger Ksmmissai'r
im Kanton SentiS, die Richtigkeit dieser Angaben,
und fodert also Entsprechung des Begehrens diese»
Bothschaft. Schiumps bezeugt daß das Direktorium
etwas unrichtig berichtet ft», indem der Abt von St.
Gallen und das Convent erst den 4. Februa? die weltx
lich». Regierung ablegten, und dass mehrere dieser
Kauf« rechtsgültig sind, daher begehrt er sorgfältige
Untersuchung dieses Gegenstandes und Verweisung iy
eine Kommission. Gras stimmt Schlumpf bei. Ger--
mann bezeugt auch die Unrichtigkeit verschiedncr Am
gaben dieser Bvlhschaft und stimmt Schlumpf bek>
dem auch H über fvigt, und dessen Antrag angenvmx '

men wird? in diese Kommission werde geordnet: Cave
rard, Eapant, Schlumpf, Germann und
Egg von Ellikon. Graf begehrt daß Germann nicht
in diese Kommission geordnet werde, weil cr selbst i»
dieser Sache inkeressirt ist. Statt German» wird Erls»
cher dieser Kommission beigeordnet.

Die Versammlung bildet sich in ein geheim««!
Comite.

Nach Wttdereröfmmg der Sitzuns sagt Secrt--



tan: Da bei der Bestimmung der Besoldungen der
Munizipalitäten, unterlassen wurde Zu bestimmen, wie
die großen Gemeinden sektisnenweift sich über diesen
Gegenstand berathen sollen, so begehre ich daß dieser
Beschluß zurükgehalten und der Komnusslon aufge
tragen werde, auf morgen einen Rapport zu weichen.
Dieser Antrag wird cinmüthig angenommen.

Gapani sagt: wir haben die Feodalrechte auf-
gchebt, und obgleich diese Aufhebung für das Voll
nicht besonders vortheilhafc ausgefallen ist, so ist die Be-
kauntmachung dieses Gesetzes doch höchst nothwendig
besonders da die alten Bodenziuse überall neben den
neuen Auflagen.eingefodert werden, welches von den
Feinden der Republik zu Verbreitung von Mißvergnü-
gen benuzt werde, daher begehre ich daß das Direk-
torium eingeladen werde, dieses Gesez so wie auch
das über die neuen Auflagen so schleunig als möglich
bekannt zu machen. Auf Kuhns Antrag wird Dring-
lichkeit über diese Motion erklart. Bourgeois un-
terstüzt Gapanis Antrag, welcher sogleich angcnom-
wen wird.

Grosser Rath 27. November.
Präsident: Pellegrini.

Näf bemerkt bei Anlaß der Protokollverlesung,
daß der gestrige Antrag Capanis über die Bekannt-
machung des Gesetzes wegen Aufhebung der Feodal-
rechte nicht gehörig untersucht wurde, und fodert da
her daß ein Gesez genau bestimme, daß der diesjäh-
rige Grundzins nicht in Früchten geliefert werden,
sondern in der Loskaufungssumme begriffen seyn soll,
und daß die allenfalls schon bezahlten Grundzinse an
der Loskaufungssumme abgezogen werden müssen-
Egg v. Ellikon unterstüzt Nais Antrag, den er der
Volksstimmung wegen höchst dringend zu seyn glaubt.
Carra r d bezeugt auch daß hierüber eine Erläuterung
erforderlich sey, ungeachtet das Gesez nicht soll miß
verstanden werden, weil es bestimmt, daß die Parti-
kularbesitzer vom 1. Januar 1798 an, den Zins der
Abzahlungssumme beziehen sollen, und leicht zu begrei-
feu ist, daß wann der Staat diesen Zins bezahlt,
daß nicht noch zugleich auch der diesjährige Boden-
zms bezogen werden kann: auch beruft er sich auf die
Meinung der ganzen Versammlung, daß in der fünf
zehnfachen Ablösungssumme, auch zugleich der dieß
zahrige Grundzins mit abgelößt seyn sollte. Er be,

gchrt also eine Einladung an das Direktorium die
das Gesez auf diese Art erkläre, oder aber daß ein
neues erklärendes Gesez ertheilt werbe. Hammer
stimmt bei, und fordert «ucb Einstellung des Brücken
bab-rs, den er als eine Personalfeodallast ansteht
Custor stimmt bei: Jvmini ist gleicher Meinung
und fodert ein erklärendes Gesez über diesen Gegen-
stand, welches die Commission gutachtlich entwerfen
soll. Dieß folgt ganz. Ea rtier folgt und wundert
steh, daß das Gesez hierüber noch nicht bekannt sey,
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er will daher untersuchen, warum so wichtige Gesetze
mit dieser Langsamkeit bekannt werden, während man
andere unbedeutende Gesetze mit grosser Eilfertigkeit
bekannt macht. Anderwerth stimmt Jommi bei.
Nüce folgt allen Mitgliedern, die vor ihm gesprochen
haben, besonders aber Jomini und Cartier.

Secretan stimmtauch bei, weil das Aufhe-
bungsgesez den 10 Nov. also einen Tag vor Verfall-
zeit der Grundzinse sanctionirt wurde; er will sogleich
das Gesez verfertigen. Näf widersezt sich auch der
Verweisung an e.ne Commission. Näfs erster Antrag
wird einmüthig angenommen.

Secretan tragt darauf an, in Rnksicht der
dringenden Bedürfnisse des Staats, daß jedes Mit-
glied des gesezgcbenden Körpers von seiner dießjahri-
gen Besoldung 50 Dublonen als patriotisches Opfer
fürs Vaterland zurüklajse. H uber fodert Dringlich--
keitscrklarung über diesen Antrag, welche aber vcrwor-
sen wird.

Huber, Secretan, Carrard, Escher,
Kühn, Graf und andere fodern Namensaufruf,
welcher aber ebenfalls verworfen wird.

Das Direktorium übersendet in einer Botschaft
den Bericht über den Zustand der Innungen in Hel-
vetien. (Diese Botschaft ist in Nro. 25 des Rcpüb-
likaners abgedrukt).

H über fodert Verweisung dieser wichtigen Bot-
schafc an die Commission überJnnungen, init derHofi-
nung, daß dieselbe mit aller möglichen Dringlichkeit
arbeite.

Kühn sieht diese Botschaft unter einem doppel-
ten Gesichtspunkt an; in Rüksicht der aufzuhebenden
Handwerksiimungen und in Rnisicht einer zu entwer-
senden Gewerbspolizei und daher fodert er Verweisung
an die beiden Commissionen, die sich hiermit bcschäf-
tigen.

H über glaubt, es sey nur eine Gewcrbscom-
mission vorhanden, hingegen existiere noch eine Zunft-
commission, der diese Botschaft mitgethe.lt werden soll.

Escher kennt auch nur eine Jmiungscommission,
welcher erst später der Auftrag ercheiit wurde, Poli-
zeigesetze für die Gewerbe zu entwerfen, und welche
wohl vor allem aus ein Gutachten vorzulegen haben
wird, über die zwckmässigste Art, ein solches Gewcrbs-
polizeigesezbuch zu bearbeiten; denn es ist leicht zu
begreifendaß eine einzige Commission kaum in kurzer
Zeit diejen weitläufigen Gegenstand auszufuhren in»

Stande ist, und daß die Arbeit unter mehrere Commis-
sionen nach vorher festgelegen Grundsätzen vertheilt
werden sollte. Wozu aber die Zunftgüter- Verthei-
lungscommission hierbei mitwirken sollte, begreift er
nicht und fodert daher einfache Verweisung an die
Jnnungscommisslon.

.huber beharret auf seinem Antrag, weil die Ent-
schädjgung der Verlornen Privilegien der Zunftcommis«
sion sehr zwekmassig übergeben werden kann, indem



sich diese mît der Vertheilung der vorhandnen In-
«mngs- und Zunftguter beschäftigt, welche vielleicht
zu den erfoderlicheu Entschädigungen dienen könnten.
Dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß ungeachtet der
Auffoderung der Verwaltungskammer des Kantons
Waldstätten an die Gemeinde Zug, ihre noch bei Han-
den habenden Nationalgüter anzugeben, dieses von
ihr nicht zu erhalten sey, weil sie alles, Zölle, Wein?
auflagen, öffentliche Vorrathshäuser und die Kriegs-
cassa als Gemeindseigenthum anspricht und dagegen
eine, an das Kloster Muri schuldige Summe von i<?oo
Dublonen als Nationalschuld erklart; da nun das Di-
rèktorium überzeugt ist, daß viele dieser angesprochenen
Güter wahre Nationalgüter sind, so ladet es die
Gesczgebung ein, sc bald möglich durch ein Gesez zu
bestimmen, welche von diesen Gütern besonderes Ei-
genthum dieser Gemeinde seien, und welche derselben
zu den Nationalbesitzungen gehören sollen.

Blatmann bemerkt, daß schon vor? Wochen
eine Bittschrift der Gemeinde Zug über diesen Gegen-
stand der Commission über Staatsg??' zugewiesen
wurde. Erwünscht, daß auch mit dieser Botschaft
das gleiche geschehe, und bemerkt, daß wenn die Vcr-
waltungskammer des Kantons Waldstatten nicht eher
selbst Aufklärung bedürfte als sie im Stande ist, solche

zu verbreiten, daß diese Botschaft nicht an uns ge-
kommen wäre, indem diese statt den Distrikt Zug zu
erleichtern, wegen seinen drückenden Einquartierungen
demselbigen immer nur noch seine nöthigen Hilfsquel-
len abfedert. Die Verweisung an die Commission
wird angenommen.

Die Munizipalitätscommission schlägt folgeildes,
«ls dem Munizipalitatsbeschluß noch beizufügend vor:

Z 88. Ehe die Wahl der Munizipalbewnten vor-
genommen wird, soll die Versammlung über die ih-
nen zu bestimmende Entschädniß berathschlagen.

§ 8y. In den weniger volkreichen Gemeinden,
welche sich nicht Sektionsweise versammeln,, wird man
bei dieser Berachschlagung auf folgende Art zu Werke
gehen:

5 yc>. Die Munizipalität legt der Generalversamm-
lung einen ausführlichen Entwurf vor, welche oenftl-
ben Z für z durchs Anstehen oder Sitzenbleiben ab-
mehre und entweder annehmen oder verwerfen muß.

Z yl. Wenn ein § verworfen wird, so muß die
Munizipalität auf der Stelle zusammentreten und der
Generalversammlung einen neuen Vorschlag während
der Sitzung noch eingeben.

§ 92. Dieses muß wiederholt werden bis der §
angenommen ist.

§ yz. In. den volkreichem Gemeinden, welche,
um sich zu versammeln, sich in Sektionen theilen müs-
sen, soll der Vorschlag der Munizipalität die ihnen zu
bestimmende Entschädniß cetressend, jeder Sektion zu

gleicher Zeit vorgelegt werden, welche dann der Reihe
nach über jeden 5 besonders durch -Aufstehen und Sis
tzenbieiben absprechen, so lange bis derVorschlag ganz
zu Ende gebracht ist.

§ 94. Nachdem die Sektionen über jeden besons
dem 5 ihre Meinung werden geäußert haben, Vers
sammelt sich die Munizipalität neuerdings um das
Resultat der verschiedenen Berathschlagungen zu vers
gleichen. ^

§ 95- Derjenige §, welcher durch die Mehrheit
der Sektionen, (indem man diese und nicht die Zahl
der in jeder gegebneu Stimmen zählt) angenommen ist,
wird als fcstgesezt angesehen. — Diese §5 werden ohne
Einwendungen sogleich angenommen.

§ 96. Sollten sich die Sektionen in grader Zahl
vorfinden, und die eine Hälfte den § angenommen,
die andere aber denselben verworfen haben, so wird
er dennoch für festgeftzt angesehen.

Cartier will die Gleichheit der Stimmen der
Sektionen für Verneinung ansehen und begehrt also,
daß immer so lange ein neuer Vorschlag gemacht werde,
bis sich eine neue Mehrheit unter den Sektionen vorfinde.

Secret an bemerkt, daß man trachten müsse,
diese! langsame Arbeit der grossen Gemeinden soviel mög^
lich abzukürzen, daher bittet er um Annahme dieses z.
Custor folgt Secretan, weil sich das Ansehen der
vorschlagenden Munizipalität mit der bejahenden Hälfte
vereinigt. K uh n stimmt auch zum Gutachten, wels
ches angenommen wird.

97- Wenn ein Z durch di^Mehrhcit derSektios
nen oder gar einstimmig von denselben verworfen wird,
so versammelt sich dem Inhalt des 90 und 91 Z gemäß
ungesäumt die Munizipalität um einen neuen § vorzu?
schlagen.

Bourgeois sieht diesenZnicht für republikanisch
an, und fodert, daß nach Verwerfung eines Vorschlags
die Sektion der Munizipalitat drei Mitglieder zugebe,'
um einen Vorschlag zu machen.

Secretan giebt zu bedenken, daß dieser Antrag
die Arbeit unsäglich verlängern würde, indem erst diese

Mitglieder gewählt werden müßten, und a!so das
Gutachten der Kürze wegen, angenommen werden muß.

Kühn folgt, weil die Munizipalitäten ja von
den Gemeinden selbst gewählt wurden und also daS
Zutrauen derselben haben. Das Gutachten wird ans

genommen.
Endlich schlägt die Commission die gleichen Fors

malitaken für- die Gemeiudsgütervcrwaltung vor,
welche bei den Munizipalitäten festgeftzt wurden, nur
mit der einzigen erfoderlichen Redaktionsanderung.
Dieser Antrag wird angenommen.

Das VollziehungsdirektonM! übersendet eine Bitt-
schrift der Gcmeind Zollikofen, welche Einstellung der
diesjährigen Grundzinse fodert; es begehrt zugleich
Entscheid mg der Frage, über die Bezahlung der dießs

jährigen Grundzinse und bemerkt hierbei, daß schon



viele dieser Grundzinse w'rMch entrichtet find und ihre
Furükgabe wegen den Bedürfnissen des Staats und
weil sie zum Theil zu Besoldung der Geistlichen dien-
ten, höchst schwierig wäre.

Hub er bemerkt, daß die Berathung im Anfang
ter Sitzung und der darauf genommene Beschluß die«
ser Botschaft schon hinlänglich entspreche, daher fodcrt
er Mittheilung dieser Botschaft in Begleitung unsers
Beschlusses an den Senat.

Egg v. Ellikcn folgt. Schlu m pf stimmt auch
bei, bittet aber um Redaktionsverbesserung unsers
Beschlusses. Hubers Ankrag wird angenommen.

Hub er im Namen einer, in geheimer Sitzung
kiicdergesezten Commission, trägt folgendes Gutachten
vor, welches sogleich einmüthig angenommen wird.

Der grosse Rath an den Senat.
Der grosse Rath nachdem er seine Commission

fiber den Zustand der Republik angehört,
Zn Erwägung, daß die gesezgcbcnden Räthe,

àber den Gegenstand ihrer Botschaft vom 24 Aul. d.

I. an das Vollziehungsdirektorium noch keinen Bericht
von demselben erhalten haben,

hat beschlossen?
1) Das Vollziehungsdirektorium ist eingeladen,

den gesezgcbcnden Räthen mit Beschleunigung einen
Bericht über die Canzleien aller öffentlichen Gewalten
mitzutheilen.

2) Das Vollziehungsdirektorium ist eingeladen,
allen obersten Vsrgeftzwn dieser Canzleien, die genaue-
sie Aufsicht über ihre Untergeordnete anzubefehlen.

Die gleiche Commission legt noch ein zweites
Cutachten vor.

Der grosse Rath an den Senat.
Der grosse Rath, nachdem er seine Commission

fiber den Zustand der Republ.k angehört,
In Erwägung, daß die Erhaltung der guten Sit-

<en eine der ersten Stützen der allgemeinen Wohlfarth
sey;

In Erwägung, daß das Gknks oder Hazardspie-
jen für die guten Süt-nmddie allgemeine Wohlfarth
wasserst nachtheilig ist,

hat beschlossen:
1) Alle Glüks- oder Hazardspicle find verboten.
2) Die auf dem Spiele gestandene Summe soll

zum Beßken des Staats confiscirt werden.
Z) Alle Spiele?, welche dieses Gescz übertrettei?,

sollen die doppelte Summe, der Summe, welche auf
»em Spiele gestanden, bezahlen.

'4) Sind die Spieler öffentliche Beamtete, so sollen
diese die vierfache Summe, welche auf dem Spiele
zxstai den, bezahlen.

s) Oeffenkliche Beamtete, welche zum andernmal
dieses Gesez übertreten würden, sollen nebst Tezah-
lung ihrer Busse ihrer Stellen entsczt werden.

6) Diejenigen, welche den Plaz zu solchen Spielen
leihen, oder geben werden, solle» gleichfalls das vier--
fache der Summe um welche gespielt worden, bezahlen.

7) Alle diese Strafgelder sollen der Republik an--
heim fallen, so wie die Summe, welche auf dem
Spiele gestanden zum Beßten des Staats confiscirt
seyn soll.

8) Allen obern und untern Polizeibeamten der Re-
publik ist bei ihren Bürger, und Amtspflichten aube--
fohlen, über der Vollziehung dieses Gesetzes aufs sorg-
faltigste zu halten, und ein wachsames Auge auf die
Uebertreter desselben zu haben, um sie den gehörigen
Gewalten zu verzeigcn.

9) Dieses Gesez soll ferner in allen Schenk--
Wirths- und Kaffeehäusern angeschlagen werden.

Auf Schlumpss Antrag, welcher sich innig
über dieses wahrrepublikauische Gesez freut, wird
Dringlichkeit erklärt.

Nüce freut sich auch über dieses Gesez, glaubt
aber die Personen, welche in ihren Hausern spielen
lassen, müsste -r.oas ernsthafter angesehen werden, und
man sollte sie für einige Zeit an den Schatten setzen,
weil diese vorgcschiagne Strafe durch Zufall sehr ge-
ring seyn könnte. Seeretan stimmt auch mit Freu-
den zu diesem Gesez, wünscht aber einzig noch beizu-
fügen, daß auch die obersten Gewalten im Staat zu
Handhabung desselben verpflichtet seyen, weil auf den
Sitten die Republik beruht und er dem Vaterland ei--

nen Dienst zu erweisen glauben würde, wann er
solche Spieler zur Strafe anzeigen würde. H über
glaubt das Gutachten sei) ganz befriedigend und es
wäre durchaus unschiklich wann in der Redaktion des
Gesetzes selbst von den obersten Autcritäten Erwähnung
geschehe; er Host, daß diese ihrer Wicht gemäß selbst
über die Beobachtung dieses für die guten Sitten so

wichtigen Gesetzes wachen werden: auch Nuces Autrag
findet er überflüssig und das Gutachten hierüber völlig
befriedigend. Zimmermann folgt ganz Hubcrs
Vertheidigung des Rapports. Wyder stimmt dem
Gesetzesvorschkag bei, wünscht aber, daß die Angeber
solcher Spiele belohnt, die Hazardspieie naher bestimmt
und das Tanzen und Nachtschwcrnien auch verboten
würden. (Man murrt allgemein.) Kühn sagt, nichts
ist so herabwürdigend als Belohnung von heimlichen
Anzeigern und wir sollen nicht durch dieselbe den Na--
tionalcharaktcr verderben wollen. Das Tanzen ist ein»
so natürlich« Freude, daß erwünschte, daß jeder Heb?
vetier tanze» möchte: er fodcrt also Tagesordnung übeö
die Anträge Wyders und wünscht einzig, daß neben
den öffentlichen Beamten auch jeder gute Bürger zur
Aufsicht aufgefodcrt würde. Carrard stimmt Kühn
bei, wünscht aber, daß die im Spiel liegende Sum-
nie näher bestimmt werde. Näf dankt der Komm is-
fion für ihren guten Rapport, wünscht aber, daß die
vermögenslosen Spielhauseigenthümc; such m Grade«



angesehen und mit einer 6w5chigen GesiwgnWrafe
belegt werden. Custor stimmt dem Gutachten ganz
bei. Kilchmann will auch Hasardspiele näher be-
stimmen und überhaupt alles Theuerspielen verbieten.
H über sieht Wyders Antrag an, wie wenn man ein
Laster durch Pflanzung von Missethaten vertreiben
wollte: das Tanzen sieht er als den guten Sitten vor-
theilhaft an, und wünscht, daß man nun den Vor-
schlag ohne weiters annehme: Kiichmanns Antrag will
er der Kommission zu näherer Untersuchung zuweisen.
Jomini folgt Kilchmann und will besonders die Se-
cretàrs auch in diesem Spielgesez aufstellen. Zim-
m ermann folgt Kclchmann und will für alle Spiele
is Franken als die höchste zu verspielende Summe fest-
setzen. Bourgeois folgt Carrard und Zimmennann
und will Spielhauseigenthumer im zweiten Fall mit
Gefängnißsirafe belegen. Billekcr stimmt Kühn und
Carrard bei und will das Tanzen begünstigen. Nüce
will keine Spionen wie der vcuetianische Senat hatte,
einsichren und bemerkt, daß das Volk Gottes oft ge-
tanzt hat und wir also das Tanzen nicht verbieten
können: übrigens vereinigt er sich mit Carrard und
Bourgeois. Secretan will jede vom Spiel herrüh-
rende Schuld als nichtig erklären, und bemerkt, daß
die Strafe fur das Hazardspiel naher bestimmt werden
müsse: auch vereinigt er sich mit Kilchmann und be-
Zehrt Rükweisung an die Kommission, um diese De-
tails näher zu entwiklen. Nüce folgt ganz Secretans'
tezrem Antrag, welcher angenommen wird.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Grosser Rath, 28. November.

Präsident: Pellegrini.
Der vom Senat verworfene Abschnitt des Regle-

ments des Obergerichtshofs, der die Civilprozeßform
betrist, wird, so wie auch der verworfene Abschnitt
des Manizipalitätsbeschlusses über die Gencralver-
sammlung der Activbürger in den Gemeinden, an die
diese Gegenstände betreffenden Commissionen zurükge-
wiesen.

Nuce fodert, daß das Gutachten über ein allge-
meines helvetisches Tagblatt heute verhandelt werde.
Cartier findet dieses Gutachten nicht so dringend,
dagegen hält er für schandlich, daß das Voiksblatt
noch nicht in allen drei helvetischen Sprachen erschie-
nen ist; er fodert, daß das Gutachten über den Aus-
tritt der Volkssicllvertreter vor allem aus behandelt
werde. Custor folgt. H über glaubt, es sey un-
schikUch, daß man immer die Tagesordnung selbst ord-
neu wolle; er bittet, daß man den Präsidenten präsi-
dicren und die bestimmte Tagesordnung handhaben
laste. Nuce rechtfertigt sich, weil jenes Gutachten
wirklich an der Tagesordnung stehe. Kühn findet,

daß man am meisten Zeit versäume mit ben Orb-
imugsmotionen und fodert also Abstimmung. Cap a «Hz

fodert Behandlung des Gutachtens über die Ausge-
wanderten. Hubers Antrag wird angenommen, und
der Präsident erklart, daß man über die abwesenden
Mitglieder sich berathen soll; allein da pch der Prä-
sident der Commission über diesen Gegenstand nicht
vorfindet, so wird das Gutachten über die Ausgewan-
derten in Berathung genommen. (S. Republikaner
ll. Band p. 179).

(Die Fortsetzung folgt.5

Politische Vorschläge.

1.

Ueber den Nutzen besonderer Sittenge-
gerichte.
Die Moralität, auf welcher die Wohlfahrt der

Gesellschaft sowoi als jedes Individuums beruhet, scheint
seit etlichen Vierteljahren in mehrern Distrikten unsrer
Republik merklich abgenommen zu haben, welches we-
der nothwendige Folge noch Zwek der Revolution ist.
Viele, besonders junge Leute, geben dem Wort Frei-
heit eine höchst unmoralische Bedeutung. Ein Theil des
Volks hat die Meinung, ein jedes der bisherigen Ge-
setze und also auch die Sittengefetze müssen von der
Gesezgebung erst wieder erneuert werden, ehe sie die
vorige Gültigkeit erhalten. Die Agenten scheinen nicht z»
wissen, ob die Aufsicht über die Beobachtung der Sit-
tengesetze ihnen übergeben sey oder nicht. Die Di-
striktsgerichte sind schon hinlänglich beschäftigt mit Uns
tersuchung einer grossen Menge von Prozessen, welche
sich immer mehr anhänftn. Also hat man jezt und
vielleicht auch für die Zukunft weder von der aus-
übenden »och von der richterlichen Gewalt hinlänglich
wirksame Hilfe zu erwarten. Wäre es demnach nicht
zwekmassiger, man würde besondere Menschen für
diesen Theil der Regierung bestimmen, die nicht durch
anoere Geschäfte von der Aufsicht und Bestrafung sitt-
licher Vergehen abgehalten würden? Demnach wurde
in jedem Bezirk eines Friedcnsgerichts, oder in jeder
Agentschaft, oder vielleicht noch besser in jedem Bezirk
von 2 bis zooo Seelen ein besonderes, etwa aus siebe«,

durch gute Auffuhrung sich auszeichnenden Männern
bestehendes Sittentribunal errichtet werden. Weil aber
die dem Alter entgegengehenden Menschen mehr Mo-
raiität zn haben pflegen als die jungern, so mußte

man, um in dieses Tribunal wählbar zu seyn, das
Alter von vierzig fahren erreicht haben. Und da die'
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